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REPUBLIK ÖStER'REICH 
BUNDESKAN~LERAMT 

GZ 921 ooo/2-II/1/83 

Gehaltsgesetz 1956; 

Entwurf einer 41. Gehalts­
gesetz-Novelle; 

Begutachtungsverfahren 

An das 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 66 15/0 

Sachbearbeiter 

RETTENBACHER 

Klappe 2 5 4 3 Ourchwahl 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anzuführen. 

Gesetzentwurf 

Präsidium des Nationalrates 
ZL .. . .. .... :3 I ...... -GE/19§-} 

j;JdJ ....................... 

Wie n .. t;Ih::o .. ~ 
:24 .:. !/' 

Im Sinne des ho. Rundschreibens vom 21. November 1961, 

GZ 94 108-2a/61, in der Fassung des Rundschreibens vom 

24. Mai 1967, GZ 22 396-2/67, übermittelt das Bundeskanzler-

amt 25 Ausfertigungen des Entwurfes einer 41. Gehaltsgesetz­

Novelle samt Erläuterungen. 

Die begutachtenden Stellen werden unter einem ersucht, dem 

Präsidium des Nationalrates im Sinne der obzitierten Rund­

schreiben 25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme zu dem gegen­

ständlichen Gesetzesentwurf zuzuleiten. 

Beilagen 19. September 1983 
Für den Bundeskanzler: 

STIERSCHNEIDER 
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I 

• REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 921 000/2-II/1/83 

Gehaltsgesetz 1956; 

Entwurf einer 41. Gehaltsgesetz­
Novelle; 

A·1014 Wien, Ballhauap!atz 2 

Tel. (0222) 86 15/0 

Sachbearbeiter 

RETTENBACHER 
Klappe 254 3 DurchwahI 
Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 

Begutachtungsverfahren 
Bitte in der Antwort die GeschAftszahl 
dieses Schreibens anzufOhren. 

An 

die 
die 
den 
die 
den 
den 
alle 
alle 
das 
die 
die 
die 
alle 
die 

den 
den 
die 
den 
die 
den 
den 
alle 
die 
den 

österreichische Präsidentschaftskanzlei 
Parlamentsdirektion 
Rechnungshof 
Volksanwaltschaft 
Verfassungsgerichtshof 
Verwaltungsgerichtshof 
Bundesministerien 
Sektionen des· Bundeskanzleramtes 
Sekretariat von Frau Staatssekretär DOHNAL 
Generaldirektion der österreichischen Bundesforste 
Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen 
Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
Ämter der Landesregierungen 
Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung 
österreichischen Städtebund 
österreichischen Gemeindebund 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
österreichischen Arbeiterkammertag 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs 
österreichischen Landarbeiterkammertag 
österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
Rechtsanwaltskammern 
Gewerkschaft öffentlicher Dienst 
Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes 

Das Bundeskanzleramt übermittelt in der Anlage den Entwurf einer 

41. Gehaltsgesetz-Novelle sowie den Entwurf.von Erläuterungen 

hiezu und ersucht um Abgabe einer Stellungnahme bis 20. Oktober 1983 
, ~ '~~'"' .. ~, .~"'-""""_..-~~ 

in zweifacher Ausfertigung. Sollte bis zum angegebenen Termin eine 

Stellungnahme nicht einlagen, darf eine Zustimmung zum vorliegenden 

Entwurf angenommen werden. 

(19. September 1983) 
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im Sinne des ho. Rundschreibens vom 

1961, GZ 94 108-2a/61, in der Fassung des 

24. Mai 1967, GZ 22 396-2/67, gebeten 

dem Präsidium des Nationalrates 25 Ausfertigungen 

Stellungnahme zuzuleiten und das Bundeskanzleramt 

hievon in Kenntnis zu setzen. 

chtigkeit 

rti
g? 

19. September 1983 
Für den Bundeskanzler: 

STIERSCHNEIDER 
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I 

I 

neu -
I 

von Nebengebührenwert~n nach 

§ 16 a. Doch ist im Ft11e der 

Ermittlung einer GutsFift von 
, I 

Nebengebührenwerten ~ch Abs. 2 
I 

die Anzahl der Monate I, für' die 
der Beamte eine Verwehdungszulage 

nach § 30 a Abs. 1 Z I 3 des 
Gehaltsgesetzes 1956 bezogen hat, 

entsprechend zu berü ichtigen. 

- 31 -
bisher 
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neu 

letzter Satz des Beamten-Dienst­

rechtsgesetzes 1979 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
................ ist mit der Maß-

gabe anzuwenden, daß den Verwen­

dungsgruppen der Beamten der All­

gemeinen Verwaltung und der Beamten 

in handwerklicher Verwendung die 

jeweils höchste dort angeführte 

Verwendungsgruppe der Beamten der 

Post- und Telegraphenverwaltung 
entspricht. 

(2) Die Gutschrift ist in der Weise 

zu ermitteln, daß die zuletzt be­

zogene, den Erfordernissen des 

Abs. 1 entsprechende DienstZulage 

nach § 82 c des Gehaltsgesetzes 

1956 zuzüglich einer allfälligen 

Teuerungszulage in Nebengebühren­
werten ausgedrückt und mit der 

Anzahl der Monate vervielfacht 

wird, für die der Beamte eine 

solche Dienstzulage bezogen hat. 

Für die Höhe der Nebengebührenwerte 
sind dabei die Verhältnisse im 

Monat des letzten Anspruches auf 
diese Dienstzulage maßgebend. 

(3) Dem Beamten der Post- und Tele­
graphenverwaltung, der im Zeitpunkt 

des Ausscheidens aus d.em Dienst­

stand eine DienstZulage nach § 82 c 

des Gehaltsgesetzes 1956 bezogen 

hat oder auf den die Bestimmungen 

der Abs. 1 und 2 anzuwenden sind, 

gebührt auf Grund einer allenfalls 

früher bezogenen Verwendungs zulage 

nach § 30 a Abs. 1 Z 3 des Ge­

haltsgesetzes 1956 keine Gutschrift 

- ;0 -

bisher 
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neu 

(2) Die Gutschrift ijst in der Weise zu er­

mitteln, daß die zule~zt bezogene Verwendungs­

zulage nach § 30 a Atis. 1 Z. 3 oder nach § 45 

des Gehaltsgesetzes 1956 oder nach § 68 ades 

Richterdienstgesetzes! zuzüglich einer allfäl­

ligen Teuerungszulagei in Nebengebührenwerten 
i . 

ausgedrückt und mit er Anzahl der Monate ver-

vielfacht wird, für ie der Beamte eine solche 

Verwendungszulage be ogen hat. Für die Höhe 

der Nebengebührenwer e sind dabei die Verhält­

nisse im Monat des 1 tzten Anspruches auf die 

Zulage maßgebend. 
(3) Bei der Ermittl einer Gutschrift von 

Nebengebührenwerten ach Abs. 2 auf Grund des 

Bezuges einer Verwen ungszulage nach § 45 des 

Gehaltsgesetzes 1956 oder nach § 68 ades 

Richterdienstgesetze ist die Anzahl der Monate, 

für die der Beamte e"ne Verwendungs zulage nach 

§ 30a Abs. 1 Z. 3 ds Gehaltsgesetzes 1956 

bezogen hat, entspre hend zu berücksichtigen. 

Art. XVI Z 

§ 16 c • 

. (1) De~ Beamten der Post- und Telegraphenver­

waltung, der eine Di nstzulage nach § 82 c 

des Gehaltsgesetzes 956 in der Fassung der 

41. Gehaltsgesetz-No elle, BGBl. Nr ..... . 

....... , bezogen hat, gebührt eine Gutschrift 

von Nebengebührenwe en, wenn er im Zeitpunkt 

des Ausscheidens aus dem Dienststand keine 

solche Dienstzulage ezogen hat und er nicht 

als Angehöriger eine~ höheren Verwendungs­

gruppe in den Ruhest nd tritt oder versetzt 

wird als jener, in d r er die betreffende 

Dienstzulage bezogen hat. § 184 b Abs. 1 

bisher 

(2) Die Gutschrift ist in der 

Weise zu ermitteln, daß die 
zuletzt bezogene Verwendungs­

zulage nach § 30 a Abs. 1 

Z. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 

zuzüglich einer allfälligen 

Teuerungszulage in Nebenge­

bührenwerten ausgedrückt und 

mi t der Anzahl der Monate 

vervielfacht wird, für die 

der Beamte eine solche Ver­

wendungszulage bezogen hat. 

Für die Höhe der Nebengebühren­

werte sind dabei die Verhält­

nisse im Monat des letzten 

Anspruches auf die Zulage 

maßgebend. 
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neu - 2~- bisher 

NebengebÜhrenzulagengesetz 

Art. XVI Z 1: 

(1) Die Nebengebührenzulage 

zum Ruhegenuß ist auf der Grund­

lage der für den Zeitraum vom 

Inkrafttreten dieses Bundesge­

setzes bis zum Ausscheiden aus 

dem Dienststand im Beamtendienst­

verhältnis festgehaltenen Summe 

der Nebengebührenwerte zu bemes­

sen. Diese Summe erhöht sich um 

die nach den Bestimmungen der 

§§ 10 Abs. 6 und 11 Abs. 4 fest­

gestellten Nebengebührenwerte aus 

früheren Dienstverhältnissen sowie 

um Gutschriften von Nebengebühren­

werten nach den Bestimmungen der 

§§ 12 bis 16 c. 

Art. XVI Z 2: 
§ 16 a. 

(1) Dem Beamten, der eine Verwen­

dungszulage nach § 30 a Abs. 1 Z 3 

des Gehaltsgesetzes 1956 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGB1. 

Nr. 214/1972, nach § 45 des Ge­

haltsgesetzes 1956 in der Fassung 

des Bundesgesetzes EGB1. Nr. 

136/1979 oder nach § 68 ades 

Richterdienstgesetzes in der Fas­

sung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 

136/1979 bezogen hat, gebQ~t eine 

Gutschrift von Nebengebührenwerten, 

wenn er im Zeitpunkt des Aus-

scheidens aus demDienststand keine solche 

Verwendungszulage bezogen hat. 

(1) Die Nebengebührenzulage 

zum Ruhegenuß ist auf der Grund­

lage der für den Zeitraum vom 

Inkrafttreten dieses Bundesge­

setzes bis zum Ausscheiden aUs 

dem Dienststand im Beamtendienst­

verhältnis festgehaltenen Summe 

der Nebengebührenwerte zu bemes­

sen. Diese Summe erhöht sich um 

die nach den Bestimmungen der 

§§ 10 Abs. 6 und 11 Abs. 4 fest­

gestellten Nebengebührenwerte aus 

früheren Dienstverhältnissen sowie 

um Gutschriften von Nebengebühren­

werten nach den Bestimmungen der 

§ § 12 bis 16 b. 

(1) Dem Beamten, der eine Verwen­

dungszulage nach §' 30 a Abs. 1 Z 3 

des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fas­

sung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 

214/1972 bezogen hat, gebührt eine 

Gutschrift von Nebengebührenwerten, 

wenn er im Zeitpunkt des Ausschei­
dens aus dem Dienststand keine 

solche Verwendungszulage bezogen 
hat. 
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!\!:t:..,.ll; . 
31. Gehsl tS~8::.se:.t~z~-=~=~y=~....!!~~::::..w;w~ 

1'1 

(2) Einem 11niversitiits(lIoch chul)aasisteoteo, der vor dem 

'I. Jünner 19'18 im Bezug einer Ve wendungszulage gelläß 11 ~ e 
hbn. 1 Z ? dae Gehhltsß<Onetzes 1 56 i. Zu ......... nbang .it § 48 
hbs. 6 des (iehaltsßesetzes.1956 ,n der bis ZUII 31. Deze .. ber 
ITl'l gelten(len FAssung stalJ(', geriihrt nb 1. Jänner 1978 zu seine. 
fiehalt und einer nllfiilligen ruhfKenußfähigon Ergänzungszulage 

r,emiiß Aha. 1 eine weitere rUhet~e111ßfiihige t:rgönzungszulsg8 im 
AIiSmAn ries IJnturschiedsbelirar;eo wischen der Je.eillp,en Dlenst­

zu}ar,e p,elläß fi 4H Aba. 2 des Gah Itsr,esetzes 1956 Wld der ib. 

vor dem 1. Jönner 1':J7B zuerkannt n VerwendWlgazulaß8. Bei dar 
l~rmlttll1nß der vor dem 1. Jännerl1978 zuerkannten VerwenduDßs­
zulap;e ist der auf volle nChillirr.bet;rÄR6 ßSrundete durchschnitt­
liche Vorriickunp;sbetrar; zwischenl den GehRltsstufen 8 und 13 aus 

clew fJehBlt p;emäß Abs~ ; heranzuzliehen~ 
(3) Oer Berechnung der Erglirzunr,szulage ist folgender 

fieh,.,) t zugrunde zu lef.~cu: 

Gehaltsstufe 

4 
5 
6 
1 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
18 1. und 2. Jahr 
18 ab 3. Jahr 

Gehalt 
Sc In 

13 490 
13 490 
13 490 
13 490 
14 517 
16 564 
17 591 
18 616 
19 640 
20 661 
21 691 
22 716 
23 142 
24 165 
25 215 
25 658 
26 103 
26 548 

Art. VII: 
~.Q!!!!.!!!fjesetz-Novell IIGBt. Ur. 

rtikel III 

I 

Art. IV der 31. Geha1t8ge etl-Novelle, 8GB1. Hr. 662/1911, ist 

in df!r l bis zu .. ]1. Deze_bel" 19 1 geltenden ,a.8,,09 Auf 
Univp.csitäts(Hochschul)a8sist nten d'J8 Ruhestandea, die vor de. 
l~ JÄnner 1984 aus dea Dienst tand au.geschieden .ind, sowie auf 

Hintecbliebene und An'jehörige die.er Beaaten .it der Maagabe 
anzuwenden, daß die in der Ta elle des Ab •• 1 genannten Bettige sich 
jeweils im 'jleichen Aus.aB er öhen wie die gleich hohen aetrige der 
i. Art. IV Aba. 3 der 31. Geh Itsgesetz-Novelle anqeführten Tabelle 

in d~c Passung des Art. IV Z ~ deI' 41. Gehaltsgesetz-tlovelle. 

BGB!. Nr .••• /1983. 

I Art. 

(2) Wird ein im Abs. 1 

dHnR~~ruppe I. 2b 1 ernannt. 

Abs. 1 des GehBltsgeaetzes 1 
1. fHr die Zeit vom 1. 

ngeCübrter lehrer in die Verwen­
o gebilhrt lhll ab .. e ichend von § 55 
56 
eptember 1983 bis zu. ~. April 1984 

dos fiir seine Gebalt otufe maßgebende Gehalt (eioschließ­
lieh einer allfälli n Dienstalterszulags) der Varwen­
dungsgruppa L 2b 1, er.lodert wo 60. vH des Iloterscbieds­
betrages zwiscben de tür ihn in der Yerwendungegruppe 
L 2b 1 vorgesehenen ebalt (einscbließlicb eioer all­
fälligen Dienatalter zulage) und de. Gebalt (eioscbll.ß­
lich einer allfälli n Dienetalterszulage), das in der 
gloichen Gehaltestur der Verwenduollsgruppe L 3 vorge­

sehen ist i 
2. für dQfI Zeitraum vo 1. lIai 1984 bis ZWD 31. Deze.ber 1984 

dAS !'Ur seine Gehal astuf. vorgesehene Gehalt (einschließ­

lich einer allfölli n Dienstalterszulege) der Verwen­
duop;sgruppe L 2b 1, vormindert um ~ vII des Unterschieds­
betrages zwischen d .. für ibn in der Verwendungsgruppe 
I, 2b 1 vorgesehenen Gehalt (einschließlich eiDer all­
riilligen Dieostalte szulsge) und deli Gebalt (einaehließ-

das in der 
L 3 vorge-

Artikel IV 

(2) Eine. UDiversitäts(HOChschul)nsuiBtenten, der vor d811 

1. Jänner 19'/8 i. Bezug .iDer Ver ... ndunguzulnge gelläß 11 30 a 
Abs. 1 Z 2 des Gehsltsß8setzes 1956 i .. Zus ....... nhang ait !i 48 

Aba. 8 des Gehaltagesetzes 1956 in der bis zum 31. Dezember 
1977 gertenden Fassung stand, gebübrt ab 1. Jönner 1978 zu seine .. 
Gehalt und .. iner allfälligen rUhegenuOfiihi"en Erß~nzung9zulaß8 
gemäß Abs. 1 eine weitere rLlhegenuOrähig8 El'gänzWlgszulllgft 1m 
Ausm.aß des Untorscbiedsbetrilgeo zwischen der Jewel1il~en Dienst­

zulage gelläß !i 4i1 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 und der ihm 
vor dem 1. Jänner 1978 zuerkannten Verwendunsszulase· 8ei der 

Erllittlung der vor d .... 1. Jänner 1978 zuerkwmton Verwend,ml\S­
zulage ist der auf vollo SChilliny,betriip:e r. .... undete durchschnitt­
liche Vorrückungsbetrag zwischen den Gehaltsstufen? und 12 aus 

dem Gehalt gemäß Abs. 3 heranzuziehen. 

0) Der Berechnung der ErgiinzungRzuloCI" iat fo lc;en1er 

Gehalt zugrunde zu ley'~n: 

Gehaltsstufe 
____ lli!hnJ t ______ , 

!ichlilin 
1 
2 
} 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

10 

" 12 
1} 
14 
15 
16 
17 
18 

Artikel III 

4YIJ 
13 4YIJ 
134YIJ 
134YIJ 
14 517 
16 564 
17 591 
16 616 
19 640 
20 661 
21 691 
22 116 
2} ·'42 
24 765 
25 21~ 
25 6S8 
26 tu} 
26 54B 

Art. IV der }1. Gebaltsgesetz-Novelle, 8GBl. Ur. 662/1977, 
ist auch auC Univereitäts(lIoChaabul)".shtenten dea Iltlhestendes, 

Hinterbliebene uod Angehörige sinngemäß anzuwenden. 

Artikel V 

(2) Wird ein i. Aba. 1 angerührt .... Lehrer in die Verwen­

dungsgruppe L 2b 1 .rnannt, so gebührt ihR sbweichend von § 55 
Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 

1. rür die Zeit vom 1. Septe.ber 198~ bis zo. ~. April 1984 
das Cür aeine Gehsltsstufe •• ßgebend.. Gebalt der Verwen­

dungsgruppe L 2b 1, ver.iodert um 60 vR des Unteracbieds­

betrages z.iacben den für ibo in der Verwendungsgruppe 

L 2b 1 vorgesebenen Gebalt und dem Gebalt , das io der 
gleicbeo GebaltsstuCe der Verwenduogsgruppe L } vorga-

•• h.n iBt; 
2. rür deo Zeitraum vom 1. Mai 1984 bia zum 31. Dezember 19fA 

das für seine Gehaltsstufe yorge~ehene Gehal~ der Verwen­

dungsgruppe L 2b 1, veraiodert UII ~ vB des Unterschieds­

betrages zwisobeo dem rür ihn in der Verwsndungsgruppe 
. L 2b 1 yorge.ebeoan Gebelt und dem Gehalt, das in der 

gleicb.n GehaltsstuCe der Verwendungs gruppe L 3 vorge­

seb.n ist. 

lieh einer Allfällt eo Dieostelterszulage), 

gleichen GehAltsstU1e der Verwendwlgsgruppe 
sehen ist. 

--~------------------------------------...... -
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(H) Uie 111ellstzulage ge.iiB Aba. 12 betrllgt 
1. wenn der unterricht i. Ullfang des Unterricbts an IIbung8-

schulen erteilt wird, 

dl In den rillen des Ab •• 12 I • und 5 den Unter.chled.betrag 
zwl.chen d •• Gehalt (eln.chl1elllch einer allflll1geo 
D~en.tdter .. ulagel d .. Lehre .. und da. Gehelt 
'eln.chllellich einer allfllllg.n DI.n.talt.r •• ulagal. d •• 
d •• Lehrer gebühren wUrde. wann ar 

26 

aal I. ralle d •• Ab •• 12 I 4 I1t •• und de. Ab •• 12 I 5 

1It. a.lu. Lehrer der verwendun!il.grupp. L 2b 1 ernannt. 
worden wir., 

bbl I. 'alle de. Ab •• 12 I 4 I1t. bund de. Ab •• 12 I 5 

Ilt. b zu. Lehrer der verwendung.gruppe L 2. 1 ernannt 
worden wirt!, 

ccl i. r.l1e d~1 Ab •• 12 I 

Verwftndunglgruppe L 2. 
IIt. c zu. L"hrer der 
ernannt word.n wire, 

1 .. 1!!.:.(11 rür d~e Zelt, während der ein AbteilungBleiter an 
do .... pädagogischen Institut zusätzlich .it der Leitung de. 
Pädagogischen Institutes betraut Ist, gebUhrt Ih. eine Dien.tzul.ge 
1. Aus_aB dea Unterschied.betrAge. zwilchen det Dlenatzu149., di. 
U". ge.äO 5 57 Abs. 9 gebUhrt, und jener Dienstzulag., die Ih. ge.Is 
5 57 Abs. 2 gebühren wUrde. wenn dl .. e B .. tt •• ung auf Leiter .• in .. 
Päcla90gl~chell Institutes anwendbar wir •• Bei d.r Er.ittlung d .. 
Detrage., der sich nach I 57 Ab •• 2 .rgibt, sind di. 
BeMesBung.kriterien des 5 57 Abs. 9 er.ter bi. dritter sat •• it der 
"aSgabe anzuw.nd.n, deO sich di. Di.n.tlulagengruppe nach der lahl 
der Lehrer d •• B.treuunglbereiche. des g •••• t.n pldegogi.chen 
Institute richtet. 

(21 Die Dlen.taulage nach Abs. 1 Ist ruhegenulf.hig 
I. I. Aus.aS eine. Drittel., wenn die 'unktion de. 

Leiters eines Pldagogischen Institutes durch 
eIn Jahr ausgeübt wurde, 

2. i_ Aus.aB von awei Dritteln, wenn .1. durch 
zwe~ Jahre ausgeübt wurde, 

3. iM vollen Au •• aa, wenn 81e durch .indeatena 
drei Jah.e ausgeübt wurde. 

(lI Von der Dienstlulage nach AbI. 1 sowie von d •• 
dJ"s~, Dienstzulage entsprechenden TeU der Sondenahlung ht der 
pansionsbeJtrag zu entrichten. 

Art. I Z 1'11 
!j 60. 

(lI Lehrerinnen (Kindergirtnerinnenl der Verwendungsgruppe 
L l, die - ohne die I •• 58 Ab •• 5 I 3, • oder S anIJeflihrten Be­
fähigungen .ufzuwehen - in einer der in diuen BeaU •• ungen an­
gefÜhrten Verwendungen be.chäftigt werden, aowie Religionalehrern 
der Vecwendungagrupp'e L 3, d1. an Hauptschulen, Sonder.chulen 
oder PolyteChnischen Lehrgängen verwendet werden, geblihrt fUr die 
Daue, dieser Verwendung eine DienatZUlage von 347 B, .ie erhaht 
sich bel den an Polytechni.chen Lehrgingen verwandeten Lehrern u. 
290 S, 5 58 AbI. 7 gilt 8innge.... Der erate Set. i.t eut Lebrer 
der Verwendwlgsgruppe L 2b 1, di. daa F.rneDJlungaarfordernl .• für 
dieae Verw.ndllDKegruppe .u"ohUe811ob nach Z 26.2 l1t. b oder 
Z 26.8 der Anlago 1 .um BUG 1979 erfUllen, eLongeali ait der 
lIo0gnbe Onzllwenden, daB die Dienstzulage 87 8 und die fUr d1e 

Vorwendunp; lUl POlytecllniacben l.ehrl\ilngen vorgesebene Erhöbung 
der Uienstzulage 7' U betriillt; Aba. 1 ist aut die.e l .. hrer nicht 
"nzuwonden. 

d) im Falle deli Ab •• 12 Z .. den UnteL"'HchieClshetnlg zwiRclwn 

de .. Gehalt (elnschlleOllch einer allfälligen Dlen.talte<.zul.~,,,, 
des Lehrers und de .. Gehalt (eln.chll~ßlIch eine< allfälll'Jen 
IJienstalterszulage), der dem I~ehcc[' gebOhrcn wU..-de, wenn ~[' 

aal I. Falle des Ab •• 12 Z • lIt. a zum I.ehrer der Verwen­
dunY8gruppe L 2b 1 ernannt worden wäre, 

bb) iNt Falle des AbI. 12 Z 4 I1t. b zurn r.eh..-er der Vel:wen­

dUllgsgruppe L 2a 1 ernannt worden wäre, 

ce) 10. ~'Il11o des A~8. 12 Z 4 lit. c zum l.ehrur dcr V~"we,,­

dUnt~8g .. uVVU L 2a l ermullit wurden wilru; 

0) illl ~'Hlle ltue Aha. 12 Z ~ lIon Untoruohlodubetrllß &wludU::tII 

dttlll liuhutt (t.,lnuchl1eIHlch sintir IIl1t'JJllif~.JfI lJiouut.aJ tttrß~ulnWJ) 

des l~hrtJl'D und deli Utthtt.lt (alnsl.lhlluOlh:h (liller 1t1lfblliß~1I 

lJiellutu.lttlruzu~ugtJ), dur dom I,ohrnr I~uhiihl'nll wUrde. WI:UIR er zum 

I,uhrur dH-:' VnrW(::In4UIlUI1J\fllPfltl 1I ?h I f>rlllHllit wnrllltll wHr,,; 

(lI Leh.erinnen (Underglirtnerinnenl der Vorwendung_g<uppe 
L 3, dia - ohne die i •• se Ab •• 5 I l, • oder· 5 angefÜhrten lIe­
flhigun,en auf.uwe! •• n - In einee dar Jn die •• n Bssthullungen an­
gefUhrten Verwendungen beschlftigt werdeR. sowie Rdlgionslehrern 
dar verwendung.iruppe L 3, die an lIauptschulen. Sondeuchulen 
oder POlytechnlachen Lehrgingen verwendet werden. gebUhrt fU. die 
Deuer di .. er Verwendung eine Dienataule"'8 von 147 S, ale e.höht 
.ich bei .den en polrtechnhchen Lehrglingen verwendeten Lehrern um 
290 5, S SB Abi. 7 gilt .~nnge.ä8. 
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Art. I Z 11. bis 1\5": I 
lL2!h (1) 1';1ne lJienstzulage ge,uhrt 

1n. d~n Atltei lum~svorsti\nden ut! ßerufspüoE\(!;or;iscben Aka­

demien, 
I 

(5) Hen nuchstehend anBerührte" Lehrarn der Verwendungagruppe 

I 

L "3 Gebührt eine nienstzulat:;e: 

::'. J,ehrer nir :Jerkerziehung Ol~ na\1ptschuleo. f',onderscbulen. 

lolytechnischen l.ehrgiinr,en oder ha~swirtsehaftlichcn BerufARChu­

l~n mit rler nefrihir,Ußr, zwn untcrri9ht in \'JerkerziehWl(5 (fiir 

I.':hichen) Il'wl Hau!":·:Jir!;nr.h· l ft An II~Ulrt~chulen. 
I 

! 
L.eh[ecn, die auf den in Z 3 llrd 4 dngeflihcten Arbeitsplätzen 

ve[w~ndet w~(den und die auch die ~O[t angeführte Befähigung 

doJfweis4!n, 'J~'l~h[t eine Dienstzulare auch dann, wenn sie dec 

VerwendungsYC\lppe L 2b 1 angt!höcenl' 

(6) Jie ,m Abs. 5 angefJhete Dienstzulage beträgt 

tufen a er Gehalts-
in d~e Ver- 1n den Gehalts 

1S 11 stufe 12 
w~n')o..Inqs- .J... bis S 

S lu lOg 9.fuppe 

[, J 589 827 1178 

I, 2~ 1 14"1 207 295 

in d"?( V'=I W.:!ild,1Ilqsg.J?P'= L 3 erhöht sich diese Dienstzulage bei den 

jm Abs. 5 Z l 'jenannten yceRidspra!, hlehtern an polytechnischen 
J.~hrqängen .Jlld ~.)~i d~n im Abs. 5 1 qll!nannten Lehrern für 

W@,kerzieh~nl all Polyt~ch~i8ctlen ehcq5nqen und an 

hauswiets(;haftliche~ nerufsschoJle UlK 290 S. In der 

Ve[wendo..lr:1s~t~ppe L 2~ 1 echöht sich die im eesten Satz angeführte 

l)ienslZoJl~g~ b~i den 1m A~s. 5 Z 3 genannten Leheern file 

We[k~rzieti~lIq an polrtechnischen ILehrgängen und an 

h<luswietschaftlichen Ber.lfsschoJlJn um 13 S. 

Art. 1 Z "6 ois "'9: 
\L22.:. 

i 

C7} Lehrer.n der Verwendungs ruppen L 3 und L 2b 1, die die i. 

S 58 Abs. 5 Z ) .Jnd 4 angeführte Befähigung aufweisen und auf einem 

der in diesen Bestimm.1nqf;!'n angef hrten Arbeitsplätze verwendet 

w~[den, ohn~ a~f eine entspreche de Planstelle ernannt zu sein, 

ferner Kindergärtnerinnen mit de Be~ähi9ung für Sondeckindergärten, 

eh".! an solchen verwendet werden, sowie Kindoergäctnerinnen, die an 

Uh~llq5kind~(qäcten vpcwendet wer en, qebJhrl fUr die Dauer dieser 

V~rw~nd~ng eine Djenstzula~e im .Jsmaß der im S 58 Abs. 6 für die 
bl"!trcffende vecwf:tndunqsgc;.tppe v rqesehenen Dienstzulage, wobei die 

im § 58 Ahs. 6 zweiler bezieh.Jn sweise dritter Satz vorgesehene 

EehöhOlng o.Jr bei einer veewend,.u q an polytechnischen Lehcganqen und 

an l,aJswirtschaftlicl,en ßerufss hulen in ~etcacht kommt; S 58 Abs. 1 

qj lt sinngemäu. 

(11) Lehrern an der lIöhere technischen Bundeslehranstalt 

und ßundes-llandelsscllule Wien , an ßlindeninstituten und an 

'l,.,uhstummeninstituten, die in lassen zu untert"ichten haben oder 

Hls t-;("zieher oder ~onderkinde giirtnerinnen Gruppen zu betreuen 

haben t in denen sich f~chüler it verschiedenen Arten von Be­

tdn(lerUnf~en berinnen, r;ebührt für die Uauer einer solchen Ver­

wen
1
}unf'; eiue llienntzultil5e von ßtj4 i.ii § 58 Abs. 7 gilt sinngelDäß. 

(1~~) J';ine uienstzulage g+bähl"t 

i 
, 

5. Lehrern der verwendun1sgruppen 

alL ) und I 

bl L 2b 1, 

Ee tei lung übunqsschulll 

Werkerziehung ,fUr Sch 

Acbeitslehcer innen ode 

Akadeaien) betraut sin 

Bigen Unterrichts ala Lebrer 

ler der Bildunqsanatalt für 
für Studierende der pidaqoqischen 

10. den Abteilung.vorständen an den Üerufspädagogischen Aka­

deaien sowie an pädagogischen Instituten und Berufspäddgogischen 

Instituten, 

(S) Den nachstehend anqeführten Lehrern der Verwendun9 s<jruppe 

L 1 gebiihet eine Dienstzulaqe: 

1. Arbeitslehrerinnen an lIauptschulen, Sonderschulen, Poly­

technischen Lehrgängen oder hauswirtschaftlichen Berufsschulen 

mit der Befähigung zu. Unterricht in Wf!ckeeziehunq: (für Mädchen) 

und lIauswirtschaft an lIauptschulen, 

(6) Die Dienstzulage beträgt 

in den Gehaltsstufen bis S ..................... 589 ~, 

in den Gehaltsstufen 6 bis 11 .................... 827 S, 

ab der Gehaltsstufe 12 ......................... 1 178 S, 

sie erhöht sich bei den i. Abs. S Z 1 genannten Fre.dsprachleh­

rern an polytechnischen ,.ehrgingen und bei den illll Aba. 5 Z 1 ge­

nannten Arbeitslehrerlnnen an polytechnischen Lehrgängen und an 

hauswirtschaftlichen Berufsschulen u. 290 S. 

(1) Lehrern der Vecwendungsgruppe L 1, die die i. 5 S8 Abs. 

Z 1 und 4 angeführte Befihigung aufweisen und auf eine. der in 

diesen Bestl_ungen angeführten Arbeitsplätze verwendet werden, 

ohne auf eine entsprechende Planstelle ernannt zu sein, ferner 

Kindergärtnerinnen mit der Befähigung für Sond6rkindecgärten, die 

an solchen verwendet wetden, sowie Kindergä.rtnecinnen, die an 

Ubungskindergärten verwendet werden, gebührt für die Dauer dieser 

verwendung eine Dienstzulage i. Ausmau der Dienstzulage ge.lu 

S 58 Abs. 6, wobei die i. zweiten Halbsatz angeführte Erhöhung 

nur bai cd.ner verwendung an polytechnischen Lehcgangen und an 

hauswirtschaftlichen Berufsschulen in Setcacht kOlAJI'It; 5 58 Abs. 

gilt sinn';JAmäo. 

(li) Lehrern an der tlöheren technischen Bundeslehranst.alt 

und Bundes-HandelSSChule Wien v, an Olindeninstituten und an 

Taubstummeninstituten, die in Klassen zu untcrl:"ichten haben odel:" 

als El:"zieher Gruppen zu betreuen haben, in denen sich Schüler 

mit verschiedenen Arten von Behinderungen befinden, ge~iihrt für 

die Dauer einer sulchen Verwendung eine Oienstzul.:.ge von 894 5. 

5 SO I\bs. 7 gilt sinnqcmäß. 

S ••• ehrern der Verwenctungsgruppe 1. 1, die an Volks- oc1p.r 

lIauptschulen ganZjährig mi t deI:" p.rteilunq Uhunqsschul..,äßiqen Un­

terrichts als A.["beitslehrerlnnen (fUr SchUlet" dE>[" nildunqsan­

stalt für Arbeitslehrerinnen) oder als Religionslehrer (fHr Stu­

dierende dt==r Religionspädagogischen AkadeMien) hetraut sine1. 
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!r.h . .LZ 8.: 
lLi:i.:. 
(lI Uas GulhlJt des l.uhrtH-O bt:!<Jillut, tiuwtdt im fOl'jtmden 

nh:hl!;' ölllh:lt!S hcSlil,lIi1t wild, lillit der <; .. dI41tsatufe 1, io der 
Vor .... nduutl·t;rUpl). I. 1 jedoQh alt der G~halt8.tufe 2. W.nn •• je­

t''' .. :h tn~Holhlt::' ~ .. Jittllt;l..1 iehe ltückHlchtun qt!bot~n t:t'sch~luen 149-

mm, k~u.n dt:llI I.I!IU,CI tu.:i l1~l Antitel1unlj 3LH I •• ~hrel· dUl:ch V~l-h"-­
Y"U~I 11tH. lhllhJetol'l"dtoill\;mh!n umaittt::lbcU: eine höht;:ru (:ehdlts8tuft!' 

ZUCI'):~lllIIt wClch!11J hi"'!bt:L ist Ildch Manq.lbe d~r U~sti_u,uJen Ubvr 

\1t:11 V(Jl·I·'iL:kllUlls:;.til~htCHj ... ut lIit: bisht:t-i«jt: BttlufHoldlufbdhn und Cluf 

d it.: .:iinl t l'Jt! Vn I wt!lUluolj tlt:.!:i •• etaL"urs Ue.Jitcht zu nehmen. 

~~~_1 z 9 und 10: 
~ 51:. (-I) Uen l.oiteru Von Unterrichtsanstalt .. n (alt Au .. -

nah •• " .hH" l'iidnKof~i8Choll Institute) sebiihrt eine Bi.netaules.,. 
die dUl'ch die Verwel.ldungsKruppe. 41e Oienstaulagengruppe und 

-He n.hdtsstufe bestb ... t wird. llie IIhnstauhsengruppe ricbtet 

r;jch lIach Hf>deutuntt; und t1.llu)~ der ,\nat.'llt. Oie Einreihung der 

MauLn.ltt.:n in die lJitml:ltzulu~fJngl'uPI)en iut VOll zustöndigen ßWldes­

miu.i ster 1 .. Einvernebmen mit dt". BWldeskanzler durch Verordnung 
re~la~UfJ8tzen. 

('2) Oie UienntzulOt':8 beträgt 

b) rUI' LHi tür Jur VorweruJ.ungtJgruppe L. 1 

JU"t. 1 Z +t: 
1..2Z.:. 

(9' Den Abteilunqsleitecn an pädaqogiachen Instituten 

qHbührt eint! Oitmstzulaqe, die durch die Verwendung8Cjcuppe, die 

Dif~nstzula«Jenqcuppe und die Gehaltsstufe besti_t wird. Die 

o i#~nstzu 1,uJ~ng[uppe eichtet sich nach der lah,l der Lehrer des 

8cte~uun9sbeceiches der betreffenden Abteilung. Die ElnceihunCj der 

Abteilunqen in die Dienst~ulag.n9ruppen iat vo. zuständigen 

Bunde •• tnister i. Elnveeneh.en ait de. Bund •• kanzlec ducch 
Verordnun9 f~8tzus4tzan. Die Ab •• 2, 6 und 7 sind auf 

Abteilungsl~iter an Päda9091s~hen Instituten alnnCje_äB .it der 

ttculqabe allzuwttnden, daß die Dienstzulage i. AUIi.aß von zwei Dritteln 

d."s 1J~.äo Abu. 2. in 8flttacht konu.enden Deteaqsansatzea gebühet. 

24 

(l' Uas Gehalt du" 1.ehnHB b~"jnhl. How~it 111, fnIIJ~Il(h!1I 
nichts and.,r •• beathUAt wird, Halt IltH- (;Hhitlt~Jtituf~ I. U~UII L'h jl' 

doch bt=ßondtne dlunst 1 h:he kUckBicht~1\ '.I_diolen ~t lwhe i,WfI 1",.­

lieu, kcJlln de. I.ehl"t:l bel del" AnstellulI', ölt. I.L'hn!L tltudl Vf'I'II' 

yuu'J llea 8undespräsidenten uIIIßitt(!lbaL- ~ilU..' hüht~l-e Gl!hallli!it.tltt~ 
lIuel"kaltnt wwl"den, hi~lJ~1 ifit nach HctßlJiflhtt der U~stJlDlj"lfI'.Iell mlt~r 
den Vorl"UCkUIUl8stichtay auf di(! blsh~ci'.Jt~ Uf..'rulttl,lufhahn lIud <l1I( 

ditt kuuftlge Verwendunq des I.~lu~rs IIL·ddcht 4'.U , ... hlllto". 

.L.1l:. (1) Den I.eilern vun Unlerrichtsculaldllen gebührt eine 

Dienatzula.;allt, die durch die verwelldunIJ~"'jrupp., dit: tJienstzulaYlin­

."cuPV· und die Gehaltsstufe bestim.t whd. Uie Oi~"stzulalJen'Jrup-. 
pe rIchtet sich nach 8edeutun~ und Umfftulj der Anst.all. Uie .;ill­

reibung der Anstalten in die Dienstzul<lY~"9ruppen itit Vum z~lutiin­
diyen 8und@sldnistill!t i. EinvecnetuR'!n mit deli ßundeskctlulJ~r Iluq.:h 

Vecordnun9 festzusetzen. 

b) ftir I.ei.tel· der VttrwendunguW'Ui'I'H I. 1 
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(2) Gesäß Aba. 1 lit. a sind JoranZUBBtZBn: 

1. 
2. die Zelt der Ablelstun9 de rrbenzdlenatu nach des 

Webr9eaetz 1918 und du U ildienstee nach des 

Uvildienstgesetz sowie dl11elt der Titigkelt ab Fachkraft 

der EntwicklunCJahllfe I_ 5 nne de. 

BntwlcklungshelferCJueUea 8GB!. Hr •••• /1983, 
, i 

G. bei Beamten, die in die V rwendungBgruppen B, L 2b, B 2, 

PT 1 bis PT 4 oder in ein der is 11 12 e Aba. 2 Z 2 und ~ 
an~efillirten BesoldunKe- 0 er VerwendungBgruppen aurge­

nommen werden. die Zeit d s erfolgreichen studluae an 
einr.r höheren :lcbule bis u dem ZeitpWlkt, an dem der 
/leamte den AbBCblul1 dl'ese Ausbildung auf Grund der 

.chulrecbtlichen VorBchri ten frühestenB bätt. erreicben 

können ; mögliche scbulrec tUche Ausnab .... gen.balgungen 

sin') nicht zu berückaicht gan. Ale Zeitpunkt des .ögl1-
ehen !Jchulabschlu8ses ist bei ßtudien. die .it deli Gcbul-
jahr enflau, der ~. Juni d bei Studien. die .it dem 

t:ßlender.1ahr enden, der ~ • Dezember 8llZUnehMß; 

Art. 1 Z; und S. 
~ 
(2) für- die f!l"mi ttlunq des i der neuen flesoldunCjs- oder 

V(>rwendungsgcuppe qebUhcenden Ge altes werden die nachstehenden 

ßf.'soldunqs- und VerwendunQß9cuPP n wie folgt zusamrnengefa(\t: 

1. Verwendun9sgruppen ß. C, , E. P ) bis P S, L 2h, I. 3, 

\_1 I his \i 3, H 2 bis 11 4 und I'T 1 bis PT 4; 

(tl) 1st der je",eililjc Getalt in der neuen Verwendungsgrup­

pe nieflriger ~ls der G~llalt. d r dem Beamten jeweils in seiner 

hisherigen Ven.endungsgruplJe z kOllllllen wUrde, so gebUhrt deli Rea .... -

ten eine flir d i (! Bemessung d-es RtJhegenusses .nrechenbare Ergän­

lUl1 flSZlddlje duf diesen Gehalt. Ist jedoch der Gehalt. den der 

Bt!alßtc bei einer "herstellung n- etne andere 8csoldungsgruppe 

oder in t!tne niedrigere Verwen ungsgfuppe ert.äl t, niedriger .15 

Iier hisherige Gehalt. so gebiih t dem Beamten .hweichend VOIII er­

sten Satz eine nach Mal\gahe de Erretchen~ eines höheren Gehal­

tes ejnzuziehEHldp. fUr die Rem ssung des Ruhegenusses anrechenba­

r~ rrg~nz"ngszI11a~e auf de~ b1 hertgen Gehalt. für die Bemessung 

lies Kullegenusses anrechenbare 

dUligslula'Je und die i)jenstzul 

ut agen ,- ausgeno ..... en die Verwen­

e necb !i 62 c - sind bei der 

I~rmittlw}f~ der Krgällzmlßszula e dem Gehalt zuzurechnell. 

Art. 1 Z il 
ti 2U b. 

(5) Kein Bestandteil der .on tlichen rahrtau81age n sind die 

Kosten für einen Eraiaigungsauswe 8 eines öffentlichen 
8~fö[decun9smitte18. Diese Kosten sind, sofern der Se.ete Anap(uch 

auf Au~zahlung eines Fah[tkostenz schusses hat, ge.einsa. alt de. 

8~tra9 zu ersetzen, der für den a f die Geltendmachung dieser Kosten 

folgenden übt:rnichsten Monat gebü ct. 

2. die Zeit der Ableistung des Pl"Hsf'nzdien!l'te!l' nach rtel'l 

Wehrgesetz und des Zivildienstes nach dem ZIvildienstgesetz, 

6. bei Aea"ten, die in die Verwendunq~qrllppen 11, r. 2h, .. 2 

oder in eine der i ... 5 12 a Aba. 2 Z 2 und 1 anqefilhr.ten neRol­

dungs- oder Verwendungsgruf'pen aufqenoMmen werden, die Zeit d('!~ 

erfolgreichen StudiuP.ls an einer höhen~n Sehu)e his zu dA" l.t'!'it­

punkt, an dem der Realate den Abschluß dieRer "ushiJclun~ ~"f 
Grund der achulrechtlichen Vorschriften frUhestenR hättf! .-rrl.'i­

ehen tönnenl IlÖgliche 8chulrechtliche Ausnahl'teqeneh ... jqun~~n sind 

nicht zu berUcksichti'Jen. I\ls Zeitpunkt ries m6qlichen Schulah­

schlusses tat bei Studien, die Mit deJl'l SChuljahr enden. der 

30. Juni und bei Studien, die .. it deli Kalenderjahr enden, det 

31. Dezember anzuneh"enl 

(2) Für die F.rmittlung des in der neuen ßesolclunqs- öder 

VerwendungBgruppe gebührenden Gphaltes werden die nachstchenrlf!n 

ßesoldungs- und Verwendungsgruppen wie fole,t zusaJl'llflengefaRt: 

1. Venrendun9S9ruppen 8, C, D, F., P 1 bis P 5, I. 2h, f. 3, 

t, 1 bis 11 3 und H 2 his" 4, 

(9)" Ist der jeweilige Gehalt in der neu~n Verwendlln9sgr"p­

pe njedriger als der Gehalt. der de~ Reamten jeweils in s@in~r 

bisherigen Verwendungsgruppe lukolltlRen wUrde. SI) qeblinrt dem ß(~o1IQ­

ten eine fiir die BelRessuny des Ruhegenusses .nrechenbar4~ rrgän­

zlingszul.ge .uf diesen Gehiltt. Ist jedoch der Gehalt. d~n dr:r 

Be •• te bet einer Oberstellllßg in eine andere Besutdunysgrllppe 

oder jn eine niedrtgere Verwendungsgruppe erhält. niedriger als 

der blsherjge Gehal t, so yebilhrt dem Bearlten ahwelchend vom er­

sten Satz eine nach Maßgabe des Errt~lchens eines höheren Gehal­

tes einzuziehende, für dte Be.essllng des Ruhegenusses anrechr.nb.l­

re Ergänzungszula,. luf den hlsherlgen Gehalt. FUr die ß~".sslln9 

des Rllhegenus.ses anrechenbare Zulagen - ausgenommen d ift Verwen­

dungszulage - sind bet der ErMittlung der [fU~nzungszulage dem 
Gehalt zuzurechnen. 

(5) Kein Bestandteil der IIOnatlichen Fabrtnuslnr: .. n sinti die 

Kosten tür einen J.:rllÖßiguRgsauBwe1a der üsterreichischen ßundes­

bahnen. 01es8 Kosten sind, sofern der Ben.te Anapruch auf AUA­

zahlunr, eines Fahrtkostenzuschu8ses hAt. ßftmeinAnJl .i t dem nfl­

trag zu ersetzen, der eUr den Buf die GeltenctllllchWlr; die~er 

Kosten folgenden übernäChsten ~\on6t ,~ebiihrt. 
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BGBl. Nr. 136/1979} und eine fGr Richter (§ 68 ades 

Richterdienstgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr. 136/1979). Diese beiden Verwendungszulagen sind ihrem Wesen 
nach der VerwendungSZUlage nach § 30 a Abs. I Z 3 des 

Gehaltsgesetzes 1956 gleichzuhalten. Um sicherzustellen, daß 
die Staatsanwälte und Richter hinsichtlich der 

NebengebGhrenzulagen nicht anders behandelt werden als die von 
der Vorschrift des § 16 a unmittelbar erfaßten Beamten, sollen 

die Verwendungszulagen nach § 45 des Gehaltsgesetzes 1956 und 
nach § 68 ades Richterdienstgesetzes in die Regelung des 

§ J6 ades NebengebGhrenzulagengesetzes einbezogen werden. 

Zu Art. XVII: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten der einzelnen 

Bestimmungen dieses Gesetzesentwurfes und enthält die 

Vollziehungsklausel. BezGglich Art. XVII Abs. 2 wird auf die 
Erläuterungen zu Art. XII verwiesen. , 

Bei der naChfolgenden TextgegenGberstelJung werden die 

Änderungen des Art. I Z 7 (dieser enthält selbst die 

GegenGberstellung der alten und der neuen Bezugsansätze) und 

des Art. I Z 22 und 23 (umfangreiche Neuregelungen, denen kein 

geltender Text gegenGbersteht) nicht berGcksichtigt. 

TEXT GEGENÜBERSTELLUNG 

.,\l't. 1 Z..:!.;. 

De~oldun9~rechtliche Einteilung der Beamt.n 

L!.!. Vie Bezüge der Bea.ten ['lebten sich nach der Zugehö 

riykeit zu eln~r der folgenden 8e'301dungfJgruppen l 

1. Bea.te der Allgemeinen Ve~waltung und in handwerklicher 

Ve['wendunq, 
2. Richteramt~anwärter, Richter und Staatsanwälte, 

1. Uochschul1ehrer, 

4. Lehrer, 

s. Beamte detJ Schulaufsicht'Jdienste9, 

6. Wacheheallt~, 
1. Berufsofflziel:"e und zeitverpflichtete SOldaten, 

H. Heomte !'er "ost- und Telegrnphenverwaltung. 

Be~oldungsrechtllche EInteilunq de~ Beamten 

~ Die bezUge der Beamten richten 9ich nach· der Zugehö­

rigkeit zu einer der folgenden De'301dungsgruppen: 

1. Beamte der Allgemeinen Verwaltung und in 'handwerklicheL" 

Verwendung, 
2. Richtera.t9anwlrter, Richter und Staat9anwälte, 

3. Hoc~'5chullehrer, 

4. Lehr-er, 
5. BeAlftte de') Schulauf9icht"ldienstes, 

6. WachebeaAlte, 
1. Berufsofflztere und zettverpflichtete Soldatp.n. 

26/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)14 von 71

www.parlament.gv.at



- 21 -
~ , 

I 

Dienststand, el~ne solche Zulage bezogen hat, wird diese Zulage 
bei der Bemessung des Ruhegenusses keine Berücksichtigung 
finden. Diesbelzüglich besteht somit volle Ubereinstimmung mit 

I 

den ~orerwähnt~n Verwendungszulagen. Es sollen daher die in 
Anlehnung an die §§ 16 a und 16 b des 
Nebengebührenzulagengesetzes gestalteten Bestimmungen des 
§ 16 c ins Ne engebührengesetz eingefügt werden, die unter 
bestimmten Voraussetzungen den Anspruch auf eine Gutschrift von 
Nebengebühren erten vorsehen. Diese Gutschrift erhöht die 
Bemessungsgru dlage der Nebengebührenzulagen (siehe § 5 Abs. 1 

des Nebengebührenzulagengesetzes). 

Zu Art. X I Z 2: 

Durch die ~. Nebengebühre~gesetz-Novelle, BGBl. 
Nr. 22/1973, urde unter anderem § 16 a in das 
Nebengebühren ulagengesetz eingefügt. Die Bestimmungen dieses 
Paragraphen r"umen dem Beamten, der eine Verwendungszulage nach 
§ 30 a Abs. 1 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 214/1972 bezogen hat, einen Anspruch 
auf eine Guts hrift von Nebengebührenwerten ein, sofern dieser 
Beamte im Zei punkt des Ausscheidens aus dem Dienststand keine 
solche Verwen ungszulage bezogen hat. In diesem Fall ist 
nämlich die a sich rUhegenußfähige Verwendungszulage bei der 
Bemessung des Ruhegenusses nicht zu berücksichtigen. 

I 

Zur zeit er Schaffung der Regelung des § 16 ades 
Nebengebühren ulagengesetzes gab es im Besoldungsrecht der 
öffentlich-re htlich Bediensteten eine Verwendungszulage 
ausschließlic nach § 30 ades Gehaltsgesetzes 1956. Im 
~usammenhang it der Neugestaltung der Besoldung für 
Staatsanwälte lund Richter wurden zwei weitere 

I -

verWendUngSZU~agen geschaffen, nämlich eine für Staatsanwälte 
{§ 45 des Geh1ltSgeetzes 1956 in der Fassung des Bundesgesetzes 

I ~ 

I 
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Zu Art. XIV: 

Dieser Artikel stellt sicher, daß auf Uberleitungen in die 

Besoldungsgruppe der Beamten der! Post- und 

TeJegraphenverwaltung auf Grund von Optionen das 

Uberstellungsrecht anzuwenden ist, und legt damit fest, welche 

besoldungsrechtliche Stellung im neuen System gebGhrt. Da mit 
diesen Uberleitungen im Gegensatz zu Uberstellungen in andere 
Besoldungsgruppen ein Arbeitsplatzwechsel nicht verbunden sein 

wird, sind fGr die Bemessung der Ergänzungszulage abweichend 
vom § 12 a Abs. 9 des Gehaltsgesetzes 1956 auch die 

Verwendungszulage und die Dienstzulage nach § 82 c des 
Gehaltsgesetzes 1956 zu berGcksichtigen. 

Zu Art. XV: 

Da das Amtsvorstandspaüschale und die 
Omnibuslenker-Erschwerniszulage, also zwei NebengebGhren, 

bereits im neuen Gehalts- beziehungsweise Dienstzulagenschema 

berGcksichtigt worden sind, sind die diesen NebengebGhren 

zugrundeliegenden Umstände abgegolten und picht neuerlich durch 

NebengebGhren zu berGcksichtigen. 

Zu Art. XVI Z J. und 3: 

Durch Art. I Z 22 soll fGr Beamte der Post- und 

Telegraphenverwaltung eine rUhegenußfähige Dienstzulage 

eingefGhrt werden (§ 82 c des Gehaltsgesetzes 1956). Diese in 

Aussicht genommene Zulage wird aber nur dann Bestandteil des 
ruhegenußfähigen Monatsbezuges und damit bei der Bemessung des 

Ruhegenusses zu berGcksichtigen sein, wenn sie dem Beamten im 
zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem Dienststand gebGhrt. In 

Fällen, in denen der Beamte während eines bestimmten 

Zeitraumes, nicht aber im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
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! 

daher, solan~e er insgesamt die Lehrverpflichtung von 
I 

24 wochenstu1den nicht übersteigt, keinen Anspruch auf 
zusätzliche Vergütung. Sind jedoch solche Unterrichtsstunden an 
fremden Klasten zu halten, gelten sie als Uberstunden. 

Damit wü de der Einbau der verbindlichen Ubung -Lebende 
Fremdsprache in diese Lehrverpflichtungsregelung zu 
unterschiedl chen Abgeltungen führen, je nachdem, ob der Lehrer 
diesen Unter ichtsgegenstand in der eigenen oder einer anderen 
Klasse hält. 

Art. XII sieht daher eine Regelung vor, die - völlig 
außerhalb de Bestimmungen über die Lehrverpflichtung - für die 
ständige Ert ilung des Unterrichts in der verbindlichen Ubung 
-Lebende Fre dsprache w eine Dienstzulage und für die 
vorübergehen e (vertretungsweise) Erteilung dieses Unterrichts 
eine·Vergütu 9 vorsieht. 

Eine sol he Regelung stellt allerdings einen Fremdkörper im 
bestehenden esoldungs- und Lehrverpflichtungsrecht der Lehrer 
dar. Sie wir aber dann, wenn die in der 
7. Schulorga isationsgesetz-Novelle vorgesehene Neuregelung der 
Volksschulle rerausbildung, die auch eine Ausbildung für den 
Fremdsprachu terricht umfassen wird, wirksam wird, 'durch eine 
den neuen Ge ebenheiten angepaßte, systemkonforme Regelung 
abzulösen se'n. Art. XVII Abs. 2 sieht daher eine Befristung 
vor. Aus die em Grund wird auch diese Abgeltungsregelung in 
ein~r Uberga gsbestimmung get~offen. 

Zu Art.X 11: 

Dieser A t. ermöglicht die Berücksichtigung von 
Entwicklungs elferzeiten (Art. I Z 2) auch in den Fällen, in 
denen bereit der Vorrückungsstichtag bescheidmäßig ermittelt 
wurde, und r gelt die Auswirkung einer allfälligen Verbesserung 
des Vorrücku gsstichtages auf die dienst- und 
beSOldUngsre9htliche Stellung des Beamten. 
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Mit Art. XI Abs. 4 werden die dem Art. VI I vergleichbaren 
Ubergangsbestimmungen der 39. Gehaltsgesetz-N velle, die sich 
auf die Uberstellung von Lehrern für Werkerzi hung aus der 
Verwendungsgruppe L 3 in die Verwendungsgrupp L 2b 1 beziehen, 
insoweit ergänzt, als auch die Dienstalterszulage in die 
Etappenregelung einbezogen wird. 

Zu Art. XII: 

Durch die 7. SChulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. 
Nr. 365/1982, wird der bisherige Schul versuch "Fremdsprachliche 
Vorschulung" an Volksschulen als verbindliche Ubung "Lebende 
Fremdsprache" in das Regelschulwesen übergeführt. Diese 
Neuregelung tritt jahrgangsweise, und zwar für die 
3. Schulstufe mit Beginn des Schuljahres 1983/~4 und für die 
4. Schulstufe mit Beginn des Schuljahres 1984/85 in Kraft. 

Da derzeit noch nicht alle Volksschullehrer diesen 
Gegenstand unterrichten kSnnen, ist es vielfach ~rforderlich, 
daß an Stelle des Klassenlehrers ein Lehrer einer anderen 
Klasse diesen Unterricht übernimmt. Nach der bestehenden 
Lehrverpflichtungsregelung im Landeslehrer-Dienstgesetz, BGBl. 
Nr. 245/1962, gilt ein als Klassenlehrer an Volksschulen 
verwendeter Lehrer als vOllbeschäftigt, wenn er die im Lehrplan 
für die betreffende Schul stufe vorgesehenen Unterrichtsstunden, 
soweit diese vom Klassenlehrer zu halten sind, hält. Dies gilt 
auch dann, wenn er damit noch nicht die im 
Landeslehrer-Dienstgesetz für Volksschullehrer an sich 
vorgesehene Lehrverpflichtung von 24 Wochenstunden erreicht. 

In diesem Fall sind ständig zu haltende zusätzliche 
Unterrichtsstunden, die der Lehrer an der eigenen Klasse zu 
halten hat, in die Lehrverpflichtung einzurechnen und begründen 

26/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)18 von 71

www.parlament.gv.at



Zu den 

I 

I 

~rt. 

i 

- 17 -

VIII bis XI: 

Für Rel~gionSlehrer der Verwendungsgruppe L 3, die nach dem 
1. Juli 198r. eine zusatzausbildung ablegen, wird gemäß Art. I 
Z 2 der gle~chzeitig eingebrachten Novelle zum BDG 1979 der 
Aufstieg inl die Verwendungsgruppe L 2b 1 eröffnet. 

Art. VI~I legt fest, daß solche Ernennungen ab 1. September 
1983 zUlässl9 sind. Die gehaltsmäßige Verbesserung von den 

I 

Ansätzen de VerwendungsgruppeL 3 auf die Ansätze der 
Verwendungs ruppe L 2b 1 soll dabei in folgenden Etappen 

erfolgen: 

1. für ie zeit vom 1. September 1983 bis zum 30. April 
I 

1,9841 im Ausmaß von 40 vB, 
2. für ~ie Zeit vom 1. Mai 1984 bis zum 31. Dezember 1984 

im A smaß von 70 vB und 
3. ab 1. Jänner 1985 im Ausmaß von 100 vB. 

Die Art. IX und XI Abs. 1 und 2 sehen eine gleichartige 
Etappenrege ung für Vertragslehrer, Landeslehrer, 
Landesvertr gslehrer, land- und forstwirtschaftliche 
Landeslehre und 1and- und forstwirtschaftliche 
Landesvertr gslehrer vor. 

Nach Ar • X Abs. I und 2 sind die während der 
Etappenlauf eit gebührenden Bezüge auf volle SChillingbetzräge 
(bei Dienst ulagen nach § 44 ades Vertragsbedienstetengesetzes 
1948 auf du ch 10 9 teilbare Beträge) zu runden. Art. X Abs. 3 

bis 4 stell sicher, daß im Zuge der Etappenregelung in keinem 
Fall Bezugs inbußen eintreten. 

der 

Abs. 3 regelt die Abgeltung der im Zusammenhang mit 
satzprüfung erforderlichen PrUfungstätigkeiten. 
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Vereinheitlichung bezüglich der Ernennungen in die 

Dienstklasse VII. Damit sind Verbesserungen für jene Beamten 
maßgebend geworden, die keine Zentra1stellen-Laufbahn aufweisen. 

Art. 11 soll nun für jene Beamten, die dieser Verbesserung 

nur deshalb nicht teilhaftig werden konnten, weil sie bereits 

früher nach der älteren Beförderungspraxis, die für die 
außerhalb der Zentralstelien verwendeten Beamten maßgebend war, 

in die angeführten Dienstklassen ernannt worden sind, eine 
entsprechende Verbesserung der dienst- und 

besoldungsrechtlichen Stellung ermöglichen. Solche 

Verbesserungen können nach die~er Regelung in den 
Dienstk1assen VI, ~II und VIII eintreten. 

Diese Verbesserung wird für Beamte des Jahrganges 1923 und 

für. ältere Beamte mit 1. Juli 1983, für jüngere Beamte mit 

1. Jänner 1984 oder, wenn sie in der Zeit vorn 1. Juli 1983 bis 
zum 31. Dezember 1983 durch Tod oder Versetzung in den 

Ruhestand ausscheiden, mit Beginn des letzten Monates des 

aktiven Dienstverhältnisses wirksam. 

Zu den Art. 111, V und VI: 

Auf die Erläuterungen zu Art. I Z 7, 8 und 10 wird 

verwiesen. 

Zu den Art. IV und VII: 

Die Neuregelung für die Verwendungsgruppe L 1 bedarf einer 

Anpassung der für Universitäts(Hochschu1)assistenten geltenden 
Ubergangsbestimmungen des Art. IV der 31. Gehaltsgesetz-Novel1e 

sowohl für aktive Bedienstete, als auch für Pensionsparteien. 
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Zu § 82 d: 

Wie bereitr zur Anlage 1 des BDG 1979 im gleichzeitig 

eingebrachten ~ntwurf einer Novelle zum BDG 1979 unter dem 

Stichwort WErftrderniS der VerwendungWausgeführt, kann es 
notwendig sein, einem Beamten die Verwendung einer 

PT-Verwendungs ruppe.zu übertragen, für die er die 
Ausbildungs- b' ziehungsweise zeiterfordernisse noch nicht 

erfüllt. Er bl ibt in diesem Fall Angehöriger seiner bisherigen 
(niedrigeren) T-Verwendungsgruppe und erhält als Abgeltung für 

die hÖherwertige Verwendung gemäß § 82 deine Verwendungszulage 

im Ausmaß von 50 % der Gehaltsdifferenz. 

Während die Verwendungszulage Bestandteil des Monatsbezuges 

und daher der Ermittlung der Sonderzahlung zugrundezulegen ist, 
ist die Verwe dungsabgeltung kein Bestandteil des Monatsbezuges 

und daher auc nicht für die Ermittlung der Sonderzahlung zu 
berücksichtig 

Zu § 82 e: 

§ 82 e si ht, wie bereits zu § 12 a Abs. 2 Z lausgeführt, 

die lineare U erstellung vor. 

Zu Art. I Z 23: 

§ 86 Abs. 2 sieht für die seinerzeit politisch verfolgten 

Beamten zusät liche Gehaltsstufen vor. Diese Regelung wird 

bezüglich der neugeschaffenen Besoldungsgruppe der Beamten der 

Post- und Tel graphenverwaltung ergänzt. 

Zu Art. I 

Mit 1. Juli 1983 wurde in den Verwendungsgruppen A und H 1 

die Beförderu gspraxis für Ernennungep in die Dienstklasse VI 

vereinheitlic~t, mit 1. Jänner 1984 erfolgte eine solche 
1 

I 

I 
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So wie im § 30 a für die vorübergehende Wahrnehmung 
hervorgehobener Funktionen an Stelle einer Verwendungszulage 
eine Verwendungsabgeltung vorgesehen ist, ist im § 82 c Abs. 8 
für die vorübergehende Ausübung einer hervorgehobenen Funktion 
im neuen Schema eine Dienstabgeltung vorgesehen. Voraussetzung 
hiefür ist, ebenso wie im § 30 a, daß diese Funktion mindestens 
während eines Kalendermonates ausgeübt wird. 

Werden jedoch Beamte als WSpringer W ständig mit der 
vorübergehenden Wahrnehmung wechselnder Arbeitsplätze betraut, 
so sieht Abs. 9 eine Zusammenrechnung dieser zeiträume und eine 
entsprechend der verschieden hohen Funktionen anteilsmäßige 
Ermittlung der Dienstabgeltung vor. 

Hat zB ein Beamter der Verwendungsgruppe PT 3 Anspruch auf 
eine Dienstzulage PT 3/Dienstzulagengruppe 2 und übt er 
vorübergehend eine Verwendung PT 3/Dienstzulagengruppe 1 aus, 
so gebührt ihm die Dienstabgeltung gemäß Abs. 7 nur in dem 
Ausmaß, um das die höhere Dienstzulage seine Dienstzulage 
übersteigt. 

Während die Dienstzulage Bestandteil des Monatsbezuges und 
daher der Ermittlung der Sonderzahlung zugrundezulegen ist, ist 
die Dienstabgeltung kein Bestandteil des Monatsbezuges und 
daher auch nicht für die Ermittlung der Sonderzahlung zu 
berücksichtigen. 

Abs. 9 regelt einen Fall, der normalerweise nicht eintreten 
sollte: Ist es zB einmal aus organisatorischen Gründen 
unumgänglich notwendig, einen PT 4-Beamten in einer 
PT 5-Funktion zu verwenden, die innerhalb der Verwendungsgruppe 
PT 5 durch eine Dienstzulage hervorgehoben ist, dann kann 
~elbstverständlich zum PT 4-Gehalt des Beamten keine 
Dienstzulage oder Dienstabgeltung gebühren. 
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I 

In den Verwendungsgruppen PT 1 bis PT 3, PT 5 und PT 8 sind 

diese mit DienJtzulage zu honorierenden Funktionen mit 
I 

unterschiedlic*em Verrantwortungsumfang ausgestattet, sodaß 
innerhalb dies+r,verwendungSgruppen je nach Funktionsh5he eine 

Differenzierun, in drei (PT 1, PT 2 und PT 3) oder zwei (PT 5 

und PT 8) Dien$tzulagengruppen erforderlich ist. In den 
I 

verwendungsgrufpen PT 4 und PT 6 wird mit einer 
Dienstzulageng uppe das Auslangen gefunden. Welche Verwendungen 
innerhalb eine PT-Verwendungsgruppe derart herausragen~ daß 

für sie eine D enstzulage gebühren soll, und welcher 
Dienstzulageng uppe diese Verwendungen zugewiesen werden, ist, 

ausgehend von en in den Abs. 2 und 5 angeführten 
Richtverwendun en für die Verwendungsgruppen PT 1 bis PT 5 

durch verordnUpg näher zu regeln. Für die Verwendungsgruppen 

PT 7 und PT 8 Ost die im Abs. 5 enthaltene 
Verwendungsauf ählung bereits vollständig; eine Gleichstellung 
weiterer Verwe dungen durch Verordnung ist hier nicht 

erforderlich. 

Die Höhe der im Abs. 1 und 2 angeführten Dienstzulagen 
hängt innerhalb der einzelnen Dienstzulagengruppen von der 

zugehörigkeit zu bestimmten Gehaltsstufen ab. Die im Abs. 5 

angeführten DOenstzulagen gebühren hingegen in Fixbeträgen. 

Die Veror nungsermächtigung der Abs. 3 und 6 ist ähnlich 

der verordnun sermächtigung des § 184 b Abs. 3 BDG 1979 
gestaltet, wi sie im gleichzeitig eingebrachten Entwurf einer 

Novelle zum B vorgesehen ist. 

Die Diens zulage entspricht in der Verwendungsgruppe PT 1 

, vom Anlaßfall I her der im § 30 a Abs. 1 z, 3 vorgesehenen 
Verwendungszu age. Abs. 4 bestimmt daher, daß - ebenso wie bei 
der Verwendun szulage nach § 30 a Abs~ 1 Z 3 - , zeit- und 
mengemäßige M hrleistungen als abgegolten anzusehen sind. 

26/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 23 von 71

www.parlament.gv.at



- 12 -

Zu § 82 b: 

Da die Endgehaltsstufe 17 im günstigsten Fall bereits mit 
dem 50. Lebensjahr erreicht werden kann, sollen eine 
aUßerordentliche Vorrückung nach fünf Jahren und eine 
Dienstalterszulage nach weiteren fünf Jahren ein Verbleiben in 
der Aktivlaufbahn attraktiver gestalten. 

Im Aktivstand kann somit die aUßerordentliche VorrGckung 
frühestens mit dem 55. Lebensjahr, die Dienstalterszulage 
frühestens mit Vollendung des 60. Lebensjahres anfallen. 

Die bestehenden pensionsgesetzlichen Begünstigungen 
bewirken, daß in diesem Fall die aUßerordentliche Vorrückung 
frühestens mit 52,5 Lebensjahren und die Dienstalterszulage 
frühestens mit 57,5 Lebensjahren der Bemessung des Ruhegenusses 
zugrundezulagen sind. 

Bei den angeführten Beispielen ist zu berGcksichtigen, daß 
sie von einem Vorrcrckungsstichtag ausgehen, der auf den 
18. Geburtstag fällt. Bei einem späteren Vorrückungsstichtag 
verschieben sich die Zahlenangaben entspreChend. 

Zu § 82 c: 

Mit der im § 82 c vorgesehenen Dienstzulage soll die 
Ausübung von - im Vergleich zu anderen Verwendungen derselben 
PT-Verwendungsgruppe - höherwertigen Verwendungen honoriert 
werden. 

Solche Dienstzulagen sind vorgesehen: 

1. gemäß Abs. 1 und 2 für bestimmte leitende Funktionen in 
den Verwendungsgruppen PT 1 bis PT 5; 

2. gemäß Abs. 5 fcrr bestimmte sonstige - in Bezug auf 
Aufgabenumfang und Verantwortung hervorgehobene 

Funktionen in den Verwendungsgruppen PT 5, PT 7 und PT 8. 
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einzelnen ve~wendungsgruppen ein lineares 
mit Biennalv~rrÜCkUng auf. Die Bekleidung 
Funktionen w~rd unmittelbar honoriert: 

i 
i 
I 

Grundlaufbahn-Schema 
höherwertiger 

1. Ist d~e höhere Funktion einer höheren 
, PT-velrwendUngSgruppe zugeordnet und erfüllt der Beamte 

auch rie ausbildungs- und zeitmäßigen Erfordernisse 
hiefülr, so wird er in diese höhere PT-Verwendungsgruppe 

überstellt. 
2. Ist die höhere Funktion einer höheren 

PT-V rwendungsgruppe zugeordnet, erfüllt aber der Beamte 
hief'r noch nicht die ausbildungs- beziehungsweise 

zeit äßigen Erfordernisse, so verbleibt er zwar in 
sein r bisherigen PT-Verwendungsgruppe, hat aber 
Ansp auf eine Verwendungszulage (§ 82 d) im Ausmaß 

von % der Gehaltsdifferenz. 

3. Gehö die höhere Funktion derselben 
PT~V rwendungsgruppe an, ist nach § 82 c eine 

Dien tzulage vorgesehen. 

Zu § 82 a: 

Das Geh ltsschema sieht für alle PT-Verwendungsgruppen eine 
I 

lineare Gru dlaufbahn mit 17 Gehaltsstufen vor. Die Vorrückung 

erfolgt gem"ß § 8 im zweijahresrhythmus. 

Akademi er bekleiden während d~r Zeit ihrer 
innerbetrie lichen Ausbildung noch keine Dauerfunktion und 
erhalten mi Rücksicht auf die bisher geltende 
Gehaltsgest ltung eine Ergänzungszulage. Diese Ergänzungszulage 
fällt jedoc mit dem zeitpunkt der Betrauung mit einer Funktion 

weg, da dan ohnehin eine Dienstzulage gebührt. 
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Zu Art. I Z 13 bis 16 und 21: 

Hier wird fGr die auf Grund der 39. GehaJtsgesetz-Novelle 
aus der Verwendungsgruppe L 3 in die Verwendungsgruppe L 2b 1 

Gberstellten Lehrer fGr Werkerziehung eine ähnliche 
Dienstzulagenregelung geschaffen, wie sie bereits bisher in der 
Verwendungsgruppe L 3 bestand. Infolge der h6heren Einstufung 
der ZUlagenempfänger wird die neue Dienstzulage entsprechend 
geringer bemessen als die in der Verwendungsgruppe L 3 
Vorgesehene Dienstzulage. Diese Regelung erfaßt auch die gemäß 
Art. VIII bis XI dieses Bundesgesetzes in die Verwendungsgruppe 
L 2b 1 Gberstellten Religionslehrer. 

Zu Art. I Z 17: 

Die im § 59 Abs. 11 fGr die Betreuung von mehrfach 
behinderten Kindern vorgesehene Dienstzulage soll nicht nur fGr 

Erzieher, sondern auch fGr Sonderkindertgärtnerinnen vorgesehen 
werden. 

Zu Art. I Z 18 und 19: 

Die Dienstzulagenregelung fGr Besuchsschullehrer wird auf 
die aus der Verwendungsgruppe L 3 in die Verwendungsgruppe 
L 2b 1 Gberstellten Lehrer fGr Werkerziehung ausgedehnt. 

Zu Art. IZ 22: 

Mit den neuen §§ 82 abis 82 e werden die fGt das 

Besoldungsrecht der neuen Besoldungsgruppe der Beamten der 
Post- und Telegraphenverwaltung maßgebenden Bestimmungen 
geschaffen. 

Die 9 PT-Verwendungsgruppen der neuen Besoldungsgruppe der 
Beamten der Post- und TelegraphenverwaJtung weisen - im 

Gegensatz zum Schema der Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung - keine Dienstklassengliederung, sondern in den 
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Das neue Gehaltsschema ist - so wie bisher als alte - auch 

auf Universi äts- und Hochschulassistenten anzuwenden. 

Zu Art. Z 9 und 20: 

Da die F~nktion des Leiters eines Pädagogischen Institutes 

nach der mit 1. September 1983 in Kraft tretenden Neuregelung 
des SChulorganisationsgesetzes nicht mehr auf Dauer, sondern 

alternierend für je drei Jahre zu besetzen ist, ist eine 
geänderte Di~nstzulagenregelung außerhalb des S 57 zu treffen. 

Für die ~emessung der Dienstzulage nach S 59a sind die 

Probelehrer les betreffenden Betreuungsbereiches den Lehrern 

des betreffenden Betreuungsbereiches gleichzuhalten und daher 
gemeinsam mi~ diesen zu berücksichtigen. 

Zu Art. I Z 10: 

Die Änderung der Gehaltsstufenbezeichnung ist im 

Zusammenhang mit dem geänderten Bezugsschema der Lehrer der 

Verwendungsg uppe L 1 erforderlich. Eine inhaltliche Änderung 
ist mit dies~r Bestimmung nicht verbunden. 

Zu Art. Z 11 und 12: 

Hier wir~ die bisherige Dienstzulagenregelung für 

Abtei1ungsvo stände an Pädagogischen Instituten durch die neue 
DienstzuJagelrege1ung für Abtei1ungs1eiter an Pädagogischen 
Instituten ersetzt. 

Für die ~emessung der Dienstzulage nach § 57 Abs. 9 sind 

die Probeleh er des betreffenden Betreuungsbereiches den 

Lehrern des ) etreffenden Betreuungsbereiches g1eichzuha1ten und 
daher gemein~am mit diesen zu berücksichtigen. 
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Zu Art. I Z 7 und 8: 

Durch diese Neuregelung werden die GehaJtsansätze der 

Lehrer der Verwendungsgruppe L I in Angleichung an die Laufbahn 
Vergleichbarer Verwaltungsbeamterin einem Ausmaß angehoben, 

daß sich - unter Zugrundelegung einer Laufbahn von 43 
Jahren - eine ErhShung der StaffeJsumme um 5,77 vH ergibt. 

Ein Teil dieser Laufbahnverbesserung wird dadurch bewirkt, 

daß die bisherige Gehaltsstufe I entfäJlt und die 

besoldungsrechtliche Stellung der Lehrer der 

Verwendungsgruppe L J um zwei Jahre verbessert wird. Der librige , 
Teil der Laufbahnverbesserung wird durch Anhebung von 
Gehaltsansätzen bewirkt. Die Ansätze der Gehaltsstufen 17 und 
18 und die Dienstalterszulage bleiben jedoch auf alle Fälle 
unverändert. 

Diese Laufbahnverbesserung soJl gemäß Art. 111 in drei 

Etappen wirksam werden, und zwar 

mit 1. Jänner 1984 im Ausmaß von 30 %, 

mit 1. Jänner 1985 im Ausmaß von weiteren 30 % und 

mit J • Jänner J986 im vollen Ausmaß. 

Gemäß Art. VI bleibt bei den Pensionsiten die Einstufung 

unverändert. Der rUhegenußfähige Monatsbezug erhSht sich jedoch 
insoweit, als das der Einstufung entsprechende, dem 

ruhegenußfähigen Monatsbezug zurgrunde zu legende neue Gehalt 

hSher ist als das bisherige. 
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Zu Art. I Z 5: 

I 

Bei der a messung der Ergänzungszulage aus Anlaß von 

Uberstellunge . soll - weil vom jeweiligen Arbeitsplatz 
abhängig - ni ht nur die bisherige Verwendungszulage, sondern 
auch die gemä S 82 c fUr die Beamten der Post- und 
Telegraphenve waltung vorgesehene Dienstzulage außer Betracht 
bJ.eiben. 

Zu Art. I Z 6: 

Bereits d rch die Neufassung des S 20 b Abs. 5 in der 
40. Gehaltsge etz-Novelle wurde es ermöglicht, die Kosten fUr 
die Beschaffu 9 eines Ermäßigungsausweises der österreichischen 

Bundesbahnen n einem einzigen Monat zu ersetzen. Damit sollte 
jener zusätzl'che Verwaltungsaufwand vermieden werden, der sich 
aus einer ali uoten Auf teilung dieser Kosten auf die 

monatlichen szahlungsbeträge des Fahrtkostenzuschusses 
ergibt. Die n nmehrige Neuregelung trägt dem Umstand ReChnung, 
daß solche Er äßigungsausweise auch bei anderen 
Verkehrsunte~ ehmungen vorgesehen sind. 
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Zu Art. I Z 4: 

Hier werden die einzelnen Verwendungsgruppen nach ihrer 

Wertigkeit in Bezug auf den Uberstellungsabzug zugeordnet. Das 
neue PT-Schema ist so gestaltet, daß die Uberstellung in 

sämt1ichen/PT-Verwendungsgruppen linear erfolgt, daß also somit 
kein Uberstellungsabzug anfällt. Dies wird dadurch erreicht, 

daß auch die Verwendungsgruppen PT 2 und P~ 1 fiktiv mit einer 
Gehaltsstufe 1 beginnen, die - bei voller 

Vordienstzeitenanrechnung - auf einen Laufbahnbeginn mit dem 
vollendeten 18. Lebensjahr abstellt. FUrHochschulabsolventen 

wird der Einstieg tatsächlich entsprechend später erfolgen, 
doch werden die Vordienstzeiten ohne Uberstellungsabzug 
angerechnet. Ein Hochschulabsolvent kann damit frUhestens in 
der Gehaltsstufe 3 beginnen. FUr die Zeit seiner 

innerbetrieblichen Ausbildung ist gemäß § 82 a Abs. 2 außerdem 
~ine Ergänzungszulage festgesetzt. 
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Abgeltung desl Fremdsprachunterrichtes an Volksschulen, sowie 
eine Uberstelilungsmöglichkeit von Religionslehrern der 
verwendungsgr~ppe L 3 in die Verwendungsgruppe L 2b 1, wenn sie 

I 

einebestimmt~ Zusatzausbildung nachweisen. 

I 

BezUglieh des neuen Laufbahn- und Besoldungsrechtes der 
Post- und Tel graphenverwaltung wird auch auf die Erläuterungen 
zum gleichzei ig eingebrachten Entwurf einer Novelle zum BDG . 
1979 verwiese • 

Zu den 
bemerkt: 

zeInen Bestimmungen des Gesetzesentwurfes wird 

Zu Art. 11 Z 1: 
I 

Hier Wird~die Liste der\ bisher sieben Besoldungsgruppen um 
die Besoldung gruppe der Beamten der Post- und 
Telegraphenverwaltung ergänzt~ 

I 

Zu Art. I Z 2: 

zeiten, die als Entwicklungshelfer im Sinne des 
Entwicklungsh lfergesetzes zurUckgelegt wurden, sollen - so wie 
bereits schon bisher Präsenz- und Zivildienstzeiten - zur Gänze 
fUr die vorrUbkung in höhere BezUge angerechnet werden. 

I 

Zu Art. I Z 3: 

Die Zeit es Besuches einer höheren Schule ist nur für jene 
Verwendungsgr ppen voll als Vordienstzeit anzurechnen, für die 
die ReifeprUf~ng ein Ernennungserfordernis oder eine 
Vorbedingung ~ür die Erfüllung des Ernennungserfordernisses (zB 
für ein HOchsthulstudium> darstellt. 1m'neuen Schema trifft 
diese vorauss

1 

tzung auf die Verwendungsgruppen PT 1 bis PT 4 zu. 
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für 

das neue Laufbahn- und Be­
sOldungsrecht der Beamten 
der Post- und Telegraphen­
verwaltung 

die übrigen kostenwirk­
samen Maßnahmen, wie 
Laufbahnmaßnahmen in den 
Verwendungsgruppen A und 
H 1, Neuregelung der Bezugs­
ansätze der verwendungsgrup­
pe L 1 und der Hochschul­
assistenten, Dienstzulagen 
an Pädagogischen Instituten, 
Dienstzulage für den Fremd­
sprachunterricht an Volks­
sChulen, Uberstellung der 
Religionslehrer in die Ver-

- 4 -

1983 

wendungsgruppe L 2b 1 34 

Su~me 34 

1984 1985 1986 1987 
Millionen Schilling 

170 146 133 51 

300 178 192 

470 324 325 51 

Mit diesen Beträgen sind auch jene Maßnahmen erfaßt, die im 
gleichzeitig eingebrachten Entwurf einer Novelle zum BOG 1979, 
einer 33. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle und einer Novelle 
zur Reisegebührenvorschrift enthalten sind. 

ERLÄUTERUNGEN 

Der vorliegende Gesetzesentwurf enthält insbesondere eine 
Neuregelung des Laufbahn- und Besoldungsrechtes der Beamten der 
betrieblichen Verwendungen in der Post- und 
Telegraphenverwaltung, Angleichungsmaßnahmen fGr Beamte der 
Verwendungsgruppen A und H 1 der Dienstklassen VI bis VIII 
sowie für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und 
UniversitätsCHoChschul)assistenten an die in den Jahren 1982 
und 1983 eingetretene Änderung der Beförderungspraxis von 
Beamten der Verwendungsgruppen A und H 1, die nicht an 
ZentralstelIen verwendet werden, Neuregelung der Dienstzulagen 
für Leiter und Abteilungsleiter an Pädagogischen Instituten, 
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I 

a) Schaffung einer auf diese betrieblichen Erfordernisse 
i ~ 

abgrstellten Besoldungsgruppe im Rahmen des 
Bea ten-Dienstrechts mit arbeitsplatzbe~ogener 
Ein tufung und Besoldung. 

b) Ver esserung der dienst- und besoldungsrechtlichen 
Ste lung jener Beamten, die durch die Änderung der 
Bef"rderungspraxis nicht er faßt wurden. Entsprechende 
Anp ssung des Bezugsschemas der Lehrer der 
Ver endungsgruppe L 1 und der Hochschulassistenten. 

c) Neu Dienstzulagenregelung für Leiter und 
Abt ilungsleiter der Pädagogischen Institute; Schaffung 

r Dienstzulage für den Fremdsprachunterricht an 
Vol sschulen. 

d) r bestimmten Voraussetzungen gebührt eine Gutschrift 
Nebengebührenwerten, die auf,der Grundlage der 

zul tzt bezogenen Verwendungszulage und der Dauer des 

Bez ges dieser Zulage ermittelt wird~ 

tiven: 

Keine. 

Kosten 

Der En wurf erfordert folgende Mehrkosten gegenüber dem 
jeweiligen Vorjahr: 
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1956 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 136/1979; § 68 ades Richterdienstgesetzes in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. l36/l979}. "Diese 

Verwendungszulagen sind zwar ruhegenußfähig, weshalb von 

ihnen der Pensionsbeitrag zu entrichten ist, sie kBnnen 

jedoch nur dann bei der Bemessung des Ruhegenusses 
berücksichtigt werden, wenn der Beamte auch noch im 
Zeitpunkt seiner Versetzung oder seines Ubertrittes in 

den Ruhestand eine solche Verwendungszulage bezogen hat. 

Ziel: 

a} Ein Laufbahn- und Besoldungsrecht, das auf die 

Erfordernisse betrieblicher Tätigkeiten und Strukturen 

der Post- und Telegraphenverwaltung Bedacht nimmt. 

b} Wahrung der bisherigen Besoldungsrelationen zu dem durch 
die Änderung der BefBrderungspraxis verbesserten 

Laufbahnen. 

c} Anpassung der für Innehaber von Leitungsfunktionen an 

Pädagogischen Instituten geltenden besoldungsrechtlichen 

Bestimmungen an die geänderten Erfordernisse; Abgeltung 

des Fremdsprachunterrichtes an Voksschulen. 

d} Zur Vermeidung von Härten soll durch eine Ergänzung des 
§ 16 ades Nebengebührenzulagengesetzes eine Regelung 

geschaffen werden, die den Fall berücksichtigt, daß ein 
Staatsanwalt oder ein Richter, der früher einmal eine 

Verwendungszulage nach § 45 des Gehaltsgesetzes 1956 

beziehungsweise nach § 68 ades Richterdienstgesetzes 
bezogen hat, im zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Dienststand keinen Anspruch auf eine Verwendungszulage 

hat. 
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VORBLATT 

/ 

Problem: 

a) Das aufbahn- und Besoldungsrecht der Beamten der 
meinen Verwaltung ist auch auf die Beamten in den 

betrieblichen Verwendungen der Post- und 
Tel graphenverwaltung anzuwenden, stellt aber in seiner 

Ges altung vorwiegend-auf die AusUbung von 

Ver altungstätigkeiten ab. 

b) Sei 1. Juli 1982 ist infolge einer Änderung der 
Bef'rderungspraxis in bestimmte Dienstklassen für Beamte 

der Verwendungsgruppen A und H 1, die außerhalb der 

Zen ralstellen verwendet werden, eine 
Lau bahnverbesserung eingetreten. Entsprechende 
Lau bahnverbesserungen für Beamte, die bereits zuvor in 
die e Dienstklassen befördert wurden, bedürfen einer 
ges tzlichen Regelung. Gleiches gilt fUr die Lehrer der 
Ver endungsgruppe L 1 und die Hochschulassistenten, da 

der n Besoldungslaufbahn seit jeher von der - nun 
ver esserten - Laufbahn der verwaltungsbeamten 

abg leitet ist. 

c) Mit der 7. SChulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. 
Nr. 365/1982, wurden die Pädagogischen Institute völlig 
neu organisiert und der Schul versuch -Fremdsprachliche 

chulung- an Volksschulen in das Regelschulwesen 

geführt. 

d) Dur h das Bundesgesetz BGBl. Nr. 136/1979 wurden für 
tsanwälte und Richter mit Wirkung vorn 1. Juli 1979 
endungszulagen geschaffen (S 45 des Gehaltsgesetzes 

. " 
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(3) Dem Beam~en der Post- und Telegraphenverwaltung, der im 

Zeitpunkt des Autscheidens aus dem Dienststand eine Dienstzulage 
nach § 82 c des fehaltsgesetzes 1956 bezogen hat oder auf den die 

Bestimmungen derli'Ab~. 1 und 2 anzuwenden sind, gebührt auf Grund 
einer allenfalls ftuher bezogenen Verwendungszulage nach § 30 a 

Abs. 1 Z 3 des G haltsgesetzes 1956 keine Gutschrift von' 
I 

NebengebÜhrenwerfen nach § 16 a. Doch ist im Falle der Ermittlung 
einer Gutschrifti von Nebengebührenwerten nach Abs. 2 die Anzahl der 

Monate, für die er Beamte eine Verwendungszulage nach §30 a Abs. 1 

Z 3 des Gehaltsg setzes 1956 bezogen hat, entsprechend zu 
berücksichtigen. 

Artikel XVII 

(1) Es in Kraft: 

1. Art. XVI 2 mit 1. Juli J979, 
2. Art. 11 mit 1. Juli 1983, 

3. Art. I Z 9 und 11 bis 21, die Art. VIII bis XI und - für die 

Unterrichtserteilung in der 3. Schulstufe - Art. XII mit 
1. Septem er 1983, 

4. Art. I Z 1, 3 bis 8, 10, 22 und 23 und die Art. 111 bis VII, 

XIV, XV Ufd XVL Z 1 und 3 mit 1. Jänner 1984, 

5. Art. I Z 2 und Art. XIII mit 1. Feber 1984, 

6. für die Unterrichtserteilung in der 4. Schul stufe 

- Art. X I mit 1. September 1984. 

(2) Art. XII tritt mit Ablauf des 31. August 1988 außer Kraft. 

(3) Verordn' ngen auf Grund dieses Bundesgesetzes können mit 

Wirkung vom Tag seiner Kundmachung erlassen werden. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 

Bundesregierung in Angelegenheiten jedoch, die nur den 
Wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen, dieser 

Bundesminister etraut. 

\_., I 
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(3) Bei der Ermittlung einer Gutschrift von Nebengebührenwerten 

nach Abs. 2 auf Grund des Bezuge~ einer Verwendungszulage nach § 45 

des Gehaltsgesetzes 1956 oder nach § 68 ades Richterdiernstgesetzes 

ist die Anzahl der Monate, für die der Beamte eine Verwendungszulage 
nach § 30 a ~bs. 1 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956 bezogen hat, 

entsprechend zu berücksichtigen." 

3. Nach § 16 b wird eingefügt: 

"Gutschrift von Nebengebührenwerten für Beamte der Post- und 

Telegraphenverwaltung, die eine Dienstzulage nach § 82 c des 

Gehaltsgesetzes 1955 bezogen haben 

§ 16 c. (1) Dem Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung, der 

eine Dienstzulage nach § 82 c des Gehaltsgesetzes 1956 in der 

Fassung der 41. Gehaltsgeetz-Novelle, BGBl. Nr ••••• /1983, bezogen 

hat,' gebührt eine Gutschrift von Nebengebührenwerten, wenn er im 

zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand keine solche 

Dienstzulage bezogen hat und er nicht als Angeh6rigex einer h6heren 

Verwendungsgr~ppe in den Ruhestand tritt oder versetzt wird als 

jener, in derer die betreffende Dienstzulage bezogen hat. § 184 b 

Abs. 1 letzter Satz des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr ••••• /1983 ist mit der Maßgabe 

anzuwenden, daß den Verwendungsgruppen der Beamten der Allgemeinen 

Verwaltung und der Beamten in handwerklicher Verwendung die jeweils 

höchste äort angeführte Verwendungsgruppe der Beamten der Post- und 

Telegraphenverwaltung entspricht. 

(2) Die Gutschrift ist in der Weise zu ermitteln, daß die 
zuletzt bezogene, den Erfordernissen des Abs. 1 entsprechende 

Dienstzulage nach § 82c des Gehaltsgesetzes 1956 zuzüglich einer 

allfälligen Teuerungszulage in Nebengebührenwerten ausgedrückt und 

mit der Anzahl der Monate vervielfacht wird, für die der Beamte eine 

solche Dienstzulage bezogen hat. Für die H6he der Nebengebührenwerte 

sind ,dabei die Verhältnisse im Monat des letzten Anspruches auf 

diese Dienstzulage maßgebend~ 
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Artikel XVI 

I 

Das Nebenge~ijhrenzulagengesetz, BGBl. Nr. 485/1971, zuletzt 

geändert durch ~as Bundesgeseti BGBl. Nr. 668/1977, wird wie folgt 

geändert. 

l~ Im § 5 

"§§ 12 bis 16 

zweiter Satz tritt an die Stelle der zitierung 

die zitierung "§§ 12 bis 16 c". 

2. Die Ube schrift des § 16 a und der § 16 a erhalten folgende 

Fassung: 

"Gutschrif von Nebengebührenwerten für Beamte, die eine 

Verwendung zulage nach § 30 a Abs. 1 Z 3 oder nach § 45 des 
Gehaltsges 1956 oder nach § 68 ades Richterdienstgesetzes 

bezogen ha 

§ 16 a. (1 Dem Beamten, der eine Verwendungszulage nach § 30 a 

Abs. 1 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des 
B~ndesgesetzes BGBl. Nr. 214/1972, nach § 45 des Gehaltsgesetzes 

1956 in der Fa sung de,s Bundesgesetzes BGBl. Nr. 136/1979 oder nach 

§ 68 a oes Ric terdienstgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGB1. Nr~ 136/~979 be20gen hat, gebührt eine Gutschrift von 
Nebengebührenw rten, wenn er im zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 

Dienststand keine solche Verwendungszulage bezogen hat. 

(2) Die Gutschrift ist in der Weise zu ermitteln, daß die 

zuletzt bezog ne verwendungszulage nach § 30 a Abs. 1 Z 3 oder nach 

§ 45 des Geha tsgesetzes 1956 oder nach § 68 ades 
Richterdienst esetzes zuzüglich einer allfälligen Teuerungszulage in 

Nebengebühren erten ausgedrückt und mit der Anzahl der Monate 
vervielfacht ird, für die der Beamte eine solche verwendungszulage 

be20gen hat. ür die H6he der NebengebGhrenwerte sind dabei die 

Verhältnisse m Monat des letzten Anspruches auf die Zulage 

maßgebend. 
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Artikel XIV 

Wird ein Beamter gemäß Art. II und III des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr •••• /1983, mit dem das BDG 1979 geändert wird, in die 
, . , 

Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung 

übergeleitet, so gebührt ihm die besoldungsrechtliche' Stellung, die 

sich aUs der sinngemäßen Anwendung des § 82 e des Gehaltsgesetzes 

1956 ergibt. § 12 a Abs. 9 letzter Satz des Gehaltsgesetzes 1956 ist 

mit der Maßgabe anzuwenden, daß auch eine allfällige 

Verwendungszulage und eine allfällige Dienstzulage nach § 82 c des 

Gehaltsgesetz~s1956 bei der Ermittlung der Ergänzungszulage dem 

Gehalt zuzurechnen sind. 

Artikel XV 

{I} Durch den Monatsbezug, der für die Besoldungsgruppe der 

Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung vorgesehen ist, gelten 
alle Leistungen und Erschwernisse als abgegolten, für die die 

Beamten der Allgemeiryen Verwaltung und in handwerklicher Verwendung, 

soweit sie sich im Personalstand der Post- und Telegraphenverwaltung 

befinden, Anspruch a~f eine oder mehrere der folgenden Nebengebühren 

haben: 

1. Uberstundenvergütung, soweit sie allgemein für Amtsvorstände 

des ausübenden Post- und Fernmeldedienstes vorgesehen ist 

{Amtsvorstandspauschale}, 

2. Erschwerniszulage für Omnibuslenker. 

,(2) Bei Beamten, bei denen eine Dienstzulage der 

Dienstzulagengruppe Ader Verwendungsgruppe PT 8 einen Bestandteil 

des Monatsbezuges bildet, ist eine allenfalls bezogene 

Omnibuslenkerzulage nach § 38 ades Gehaltsgesetzes 1956 von der 

Bemessung der Zulage zum Ruhegenuß nach § 12 des Pensionsgesetzes 

1965, BGBI. Nr. 340, ausgeschlossen. 
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(3) Die d'enst- und besoldungsrechtliche Stellung der übrigen 

Beamten, dere Vorrückungsstichtag nach Abs. 1 neu festgesetzt wird, 

ist mit dem T~g des Wirksamwerdens dieser Maßnahme um den zeitraum 

zu verbessern~ um den der gemäß § 8 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 

auf den nächs liegenden Vorrückungstermin gerundete verbesserte 

Vorrückungsst chtag vor dem gemäß § 8 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 

1956 auf den äChstliegenden Vorrückungstermin ger~ndeten bisherigen 

Vorrückungsst chtag liagt. 

( 4 ) 

ernannt 

dienst-

I 

amten, die unmittelbar in eine h6here Dienstklasse 
, kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler die 

soldungsrechtliche Stellung unter sinngemäßer 

Anwendung der Abs. 2 und 3 verbessert werden. 

eine Verbesserung der dienst- und 

besoldungsrec tlichen Stellung nach den Abs. 2 bis 4 und eine 

Ernennung auf die Planstelle einer anderen Dienstklasse mit 
demselben Tag wirksam, so ist der Beamte so zu behandeln,-als ob die 

angeführte V rbesserung der dienst- und besoldungsrechtlichen 
Stellung zue st wirksam geworden wäre. wäre diese Ernennung im Falle 

eines früher n Inkrafttretens des Art. I Z 2 zu einern entsprechend 

früheren Ter in erfolgt, so kann der zuständige Bundesminister im 

Einvernehmen mit dem Bundeskanzler die dienst- und 

besolungsrec tliche Stellung in der neuen Dienstklasse um den 

Zeitraum ver essern, um den dieser frühere Termin vor dem Tag der 

tatsächliche. Wirksamkeit der Ernennung in diese Dienstklasse liegt. 

(6) Die erbesserung des vorrückungs~tichtages gemäß Abs. I und 

die Verbesse der dienst- und besoldungsrechtlichen stellung 

gemäß.Abs. 2 5 sind, 
1. wenn er Antrag gemäß Abs. I bis zum 30. Juni 1984 gestellt 

wurdeh, mit Wirksamkeit vom 1. Feber 1984, 

2. wenn er Antrag gemäß Abs. I nach dem 30. Juni 1984 gestellt 

wurde, mit Wirksamkeit von dem auf den T~g der Antragsteilung 

folgenden Monatsersten 

durchzuführen. 
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(2) Für eine vertretungsweise gehaltene Unterrichtsstunde in der 

verbindlichen Ubung -Lebende Fremdsprache- gebührt eine Vergütung in 

der Höhe von 25 vH des in Abs. 1 angeführten Betrages. 

(3) Auf die Dienstzulage gemäß Abs. 1 und die Vergütung gemäß 

Abs. 2 sind die für die nebengebührenzulagenrechtliche Behandlung 

der Mehrdienstleistungsvergütung gemäß S 61 des Gehaltsgesetzes 1956 

maßgebenden Bestimmungen des Nebengebührenzulagengesetzes, BGBl. 
Nr. 485/1971, sinngemäß anzuwenden. 

Artikel XIII 

(1) Für Beamte, die sich am 1. Feber 1984 im Dienststand 

befinden, ist auf deren Antrag der Vorrückungsstichtag gemäß § 12 

des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I ~.md gemäß Art. II 

der 19. Gehaltsgesetz-Nove11e, BGB1. Nr. 198/1969, in der Fassung 

des Art. X der 20. Gehaltsgesetz-Novelle, BGB1. Nr. 245/1970, neu 
festzusetzen, wenn dieser Vorrückungsstichtag infolge der 

Neuregelung des Art. I Z 2 günstiger ist als der auf Grund der 

bisheri~en Bestimmungen für die Verwendungsgruppe geltende 

Vorrückungsstichtag, in die der Beamte a~fgenommen wurde. 

(2) Wir der Vorrückungsstichtag nach Abs. 1 festgesetzt, so ist 

bei Beamten, die sich am Tag des Wirksamwerdens dieser Maßnahme in 

der Dienstklasse V oder in einer höheren Dienstklasse befinden, zu 
prüfen, ob sich unter der Annahme, die günstigeren, für die 

Ermittlung des Vorrückungastichtages maßgebenden Bestimmungen hätten 

bereits am Tage der Ernennung in das öffentlich-rechtlich 

BundeSdienstverhältnis gegolten, eine Verbesserung ihrer 
dienst- beziehungsweise besoldungsrechtlichen Stellung ergeben 

hätte. Trifft dies zu, so ist ihre dienst- und besoldungsrechtliche 

Stellung in der Dienstklasse mit gleiCher Wirksamkeit 

dementsprechend neu festzusetzen. Eine solche Maßnahme bedarf des 
Einvernehmens mit dem Bundeskanzler. 
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(2) Anlage 1 Z
1

26.2 lit. b zum BDG 1979 und die Art. IX und X 

sind auf Landesver~rags1ehrer (S 1 des Landesvertragslehrergesetzes 

1966, BGB1. Nr. 17~) und auf 1and- und forstwirtschaftliche 
LandesvertragSlehrtr (§ 1 des Land- und forstwirtschaftlichen 
Landesvertragslehr rgesetzes, BGB1. Nr. 244/1969) 'sinngemäß 

anzuwenden. 

(3) Auf altung der nach Anlage 1 Z 26.2 lit. b zum BDG 

1979 vorgeschriebe en Zusatzprafung durch Bundeslehrer, 
Bundesvertragslehr r, Landeslehrer, Landesvertrags1ehrer und Lehrer 

gemäß § 19 Abs. 3 es Privatschulgesetzes, BGB1. Nr. 244/1962, ist 

das Bundesgesetz aber die Abge1tung von Prüfungst~tigkeiten im 

Bereich des Schul esens mit Ausnahme des Hochschulwesens und über 
die Entschädigung der Mitglieder vO,n Gutachterkommissionen gemäß 

§ 15 des Schulunt rrichtsgesetzes, BGB1. Nr. 314/1976, mit der 
Maßgabe anzuwende , daß diese Ptüfung den in der Anlage I unter Z V 
lit. e sublit. bb angeführten Pflichtkolloquien und verpflichtenden 
Seminarprüfungen 1eichzuha1ten ist. 

(4) Im Art. V Abs. 2 der 39. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. 

Nr. 350/1982, wir in allen Fällen nach dem Wort "Gehalt" der 
Ausdruck "( einsch ießlich einer allfälligen Diensta1terszulag.e)" 

eingefügt. 

Artikel XII 

(1) Einem als Klassenlehrer verwendeten Volksschullehrer gebahrt 

für die serteilung in der verbindlichen Ubung "Lebende 

Fremdsprache" ein Dienstzulage. Diese Dienstzulage beträgt, wenn 

er in diesem Gege stand dauernd unterrichtet, 725 S je 

Monatswochenstund • Durch diese Dienstzulage werden die 
Unterrichtsstunde in der verbindlichen Ubung "Lebende Fremdsprache" 

zur Gänze abgegol en; sie sind daher weder auf das Ausmaß der 

Lehrverpflichtung anzurechnen, noch als Mehrdienstleistung zu 

vergaten. 
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(2) Abs. 1 und Art. VII der 39. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. 

Nr. 350/1982, sind auf die im § 44a Abs. 1 bis 5 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 angeführten Dienstzulagen mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß Restbeträge von weniger als 5 9 zu 
vernachlässigen und Restbeträge von 5 9 und mehr auf den 
nächsthöheren, durch 10 9 teilbaren Betrag aufzurunden sind. 

(3) Auf Uberstellungen gemäß Art. V Abs. 2 der 
39. Gehaltsgesetz-Novelle und auf Uberstellungen gemäß Art. VIII 
Abs. 2 dieses Bundesgesetzes ist § l2a Abs. 9 des Gehaltsgesetzes 
1956 mit der Maßgabe anzuwenden, daß auch die im § 59 Abs. 7 und 
§ 60 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Dienstzulagen bei 
der Ermittlung der Ergänzungszulage dem Gehalt zuzurechnen sind. 

(4) Auf Uberstellungen gemäß Art. VI Abs. 2 und 3 der 
39. Gehaltsgesetz-Novelle und auf Uberstellungen gemäß Art. IX 
Abs. 2 und 3 dieses Bundesgesetzes ist § 15 Abs. 8 des 
vertragsbedienstetengesetzes 1948 mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
sich die Ausschlußbestimmung des letzten Satzes nicht auf die im 
§ 58 Abs. 5 und 6, § 59 Abs. 7 und § 60 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 
1956 angeführten und gemäß § 41 Abs. 2 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 auch für Vertragslehrer 
vorgesehenen Dienstzulagen und auch nicht auf die im § 44a Abs. 3 
des vertragsbedienstetengesetzes 1948 angeführten Dienstzulagen 
bezieht. 

Artikel XI 

(1) Anlage 1 Z 26.2 lit. b zum BDG 1979 und die Art. VIII und X 
sind auf Landeslehrer (§ 1 des Landes1ehrer-Dienstgesetzes, BGB1. 
Nr. 245/1962) und auf 1and- und forstwirtschaftliehe Landeslehrer 
(§ 1 des Land- und fortstwirtschaftlichen 
Landes1ehrer-Dienstgesetzes,BGB1. Nr. 176/1966) sinngemäß 
anzuwenden. 
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2. für den Zeitraum vom 1. Mai 1984 bis zum 31. Dezember 1984 
das für seine Entlohnungsstufe vorgesehene Monatsentgelt der 
Ent10hn~ngsgruppe 1 2b 1, vermindert um 30 vB des 
Uritersc iedsbetrages zwischen dem für ihn in der 
Ent10hn ngsgruppe 1 2b 1 vorgesehenen Monatsentgelt und dem 
Monatse tge1t, das in der gleichen Entlohnungsstufe der 
Ent10hn ngsgruppe 1 3 vorgesehen ist. 

(3) Wird e'n im Abs. 1 angeführter Religionslehrer des 
Ent10hnungssch mas II L in die Entlohnungsgruppe 1 2b 1 eingestuft, 
so gebührt ihm abweichend vom § 44 des vertragsbedienstetengesetzes 

1948 fü~ jede ahreswochenstunde 
1. für die zeit vom 1. September 1983 bis zum 30. April 1984 die 

für die Entlohnungsgruppe 1 2b 1 vorgesehene 
Jahrese t10hnung, vermindert um 60 vB des 
Untersc iedsbetrages zwischen der für die 
Entlohn ngsgruppe 1 2b 1 vorgesehenen Jahresentlohnung und 

der Jah esent10hnung, die für die Entlohnungsgruppe 1 3 
vorgese 

2. für die Zeit vom 1. Mai 1984 bis zum 31. Dezember 1984 die 
für die Entlohnungsgruppe 1 2b 1 vorgesehene 
Jahrese t10hnung, vermindert um 30 vB des 
Untersc iedsbetrages zwischen der für die 
Ent10hn ngsgruppe 1 2b 1 vorgesehenen Jahresentlohnung und 
der Jah esent10hnung, die für die Entlohnungsgruppe 1 3 
vorgese 

Artikel X 

(1) Sind d'e Bezüge, die sich gemäß Art. VIII Abs. 2 und gemäß 
Art. IX Abs. 2 und 3 für die monatlichen Bezüge ergeben, nicht durch 
volle Schi11in beträge teilbar, so sind Restbeträge von weniger als 

50 9 zu vetnac lässigen und Restbeträge von 50 9 und mehr auf volle 
SChil1ingbeträ e aufzurunden. 

, l 
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2. für den Zeitraum vom 1. Mai 1984 bis zum 31. Dezember 1984 

das für seine Gehaltsstufe vorgesehene Gehalt (einschließlich 
einer allfälligen Dienstalte~szulage) der 
Verwendungsgruppe L 2b 1, vermindert um 30 vH des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem für ihn in der 
Verwendungsgruppe L 2b 1 vorgesehenen Gehalt (einschließlich 
einer allfälligen Dienstalterszulage) und dem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage), das in 
der gleichen Gehaltsstufe der Verwendungsgruppe L 3 
vorgesehen ist. 

Artikel IX 

(1) Die Einstufung eines unter den Anwendungsbereich des 
Vertragsbediensteteng~setzes 1948, BGBl. Nr. 86, fallenden 
Religionslehrers in die Entlohnungsgruppe 1 2b 1 ist frühestens mit 
Wirkung vom 1. September 1983 zUlässig, wenn dieser Religionslehrer 
die gemäß § 42 Abs. 2 oder § 43 Abs. 2 des 

Vertragsbedienstetengesetzes 1948 auch auf Vertragslehrer der 
Entlohnungsgruppe 1 2b 1 anzuwendenden Erfordernisse der Anlage 1 
zum BDG 1979 ausschließlich nach Z 26.2 lit. b dieser Anlage erfüllt. 

(2) Wird ein im Abs. 1 angeführter Religionslehrer des 
Entlohnungsschemas I L in die Entlohnungsgruppe 1 2b 1 eingestuft, 
so gebührt ihm abweichend vom § 41 des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948 

1. für die Zeit vom 1. September 1983 bis zum 30. April 1984 das 
fijr seine Entlohnungsstufe maßgebende Monatsentgelt der 
Entlohnungsgruppe 1 2b 1, vermindert um 60 vH des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem für ihn in der 
Entlohnungsgruppe 1 2b 1 vorgesehenen Monatsentgelt und dem 

Monatsentgelt, das in der gleichen Entlohnungsstufe der 
Entlohnungsgruppe 1 3 vorgesehen ist; 

26/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)46 von 71

www.parlament.gv.at



- 23 -

"Artikel 111 

Art. IV der il. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 662/1977, ist 
in der bis zum 3 • Dezember 1983 geltenden Fassung auf 
Universitäts(Hoc schul}assistenten des Ruhestandes, die vor dem 

1. Jänner 1984 a s dem Dienststand ausgeschieden sind, sowie auf 
Hinterbliebene u d Angehörige dieser Beamten mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß 
jeweils im gleic 
im Art. IV Abs. 

ie in der Tabelle des Abs. 3 genannten Beträge sich 
en Ausmaß erhöhen wie die gleich hohen Beträge der 
der 31. Gehaltsgesetz-Novelle angeführten Tabelle 

in der Fassung d s Art. IV Z 2 der 41. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. 
Nr ••••• /1983." 

Artikel VIII 

{I} Die Erne nung eines Religionslehrers in die 
Verwendungsgrupp L 2b 1 kann frühestens mit Wirkung vom 
1. September 198 erfolgen, wenn dieser Lehrer die für diese 
Verwendungsgrupp 
Z 26.2 lit. b de 

vorgesehenen Erfordernisse ausschließlich nach 
Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllt. 

(2) Wird ein Abs. 1 angeführter Lehrer in die 

Verwendungsgrupp L 2b 1 ernannt, so gebührt ihm abweichend vom § 55 
Abs. 1 des Gehal sgesetzes 1956 

1. für die Z it vom 1. September 1983 bis zum 30. April 1984 das 
, 

für seine Gehaltsstufe maßgebende Gehalt (einschließlich 
einer all älligen Dienstalterszulage) der 
Verwendun sgruppe L 2b 1, vermindert um 60 vH des 
Unterschi dsbetrages zwischen dem für ihn in der 
Verwendun sgruppe L 2b 1 vorgesehenen Gehalt (einschließlich 
einer all älligen Dienstalterszulage) und dem Gehalt 

(einschli ßlich einer allfälligen Dienstalterszulage), das in 
der gleic en Gehaltsstufe der Verwendungsgruppe L 3 
vorgesehe ist; 
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in der Zeit 
in der Gehaltsstuf 1. Janner 1984 bis 1. Janner 1985 bis 

zum 31. Dezember 1984 . zum 31. Dezember 1985 

5 15 496 15 557 
6 16 726 16 811 
7 17 956 18 065 
8 19 186 19 319 
9 20 417 20 572 

10 21 647 21 825 
11 22 876 23 078 
12 24 106 24 332 
13 25 336 25 585 
14 26 567 26 839 
15 27 795 28 092 
16 29 429 29 577 

( 3 ) Für das Ausmaß der Dienstalterszulage, die bei der 
. Ermittlung des Ruhe(Versorgungs)genusses einer der im Abs • 1 
genannten Personen zu berücksichtigen ist, gilt weiterhin die 
Regelung des § 56 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956. 

(4) Liegt der Ermittlung des Ruhe(Versorgungs)genusses einer der 

im Abs. 1 genannten P~rsonen das Gehalt der Gehaltsstufe 9 oder 13 
und eine der betreffenden Gehaltsstufe entsprechende Dienstzulage 
nach § 57 Abs. 2 lit. b des Gehaltsgesetzes 1956 zugrunde, dann ist 
diese Dienstzulage vom 1. Jänner 1984 an in dem für Leiter der 
Verwendungsgruppe L 1 in der Gehaltsstufe 10 beziehungsweise 14 

vorgesehenen Ausmaß zu'berücksichtigen. 

Artikel VII 

- Art. 111 der 32. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 345/1978, 

erhält folgende Fassung: 

, 
, ,'j 
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Artikel V 

Bei Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und bei 

Universitäts(H chschul)assistenten, die nach dem 31. Dezember 1983 
aus dem Dienst tand ausscheiden, und bei Hinterbliebenen nach 
solchen Beamte richtet sich die Höhe des der Ermittlung der 

Ruhe(Versorgun s)genüsse zugrunde zu legenden Gehaltes nach den für 

die Beamten de Dienststandes jeweils vorgesehenen Gehaltsansätzen. 
Entsprechendes gilt hinsichtlich der Dienstalterszulage, die in den 
angeführten Fällen allenfalls in die Ermittlungsgrundlage der 
RUhe(Versorgungs)genüsse mit einzubeziehen ist (Art. 111 Abs. 3 und 
4 ) • 

Artikel VI 

(1) Für die Ermittlung der Ruhegenüsse der Lehrer der 

Verwendungsgrup e L 1 und der Universitäts(Hochschul)assistenten, 
die vor dem 1. änner 1984 aus dem Dienststand ausgeschieden sind, 

und für die Ermittlung der Versorgungsgenüsse der Hinterbliebenen 

nach solchen mten ist anstelle der bisherigen Gehaltsstufe i die 
Gehaltsstufe 2 nd in allen übrigen Fällen weiterhin die bisherige 
Gehaltsstufe gebend. Doch sind, sofern Abs. 2 nichts anderes 
bestimmt, vom 1. Jänner 1984 an in den einzelnen Gehaltsstufen die 

im § 55 Abs. 1 es Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I 
~ festgesetz en neuen Ansätze zu berücksichtigen. 

(2) In der eit vom 1. Jänner 1984 bis 31. Dezember 1985 treten 
bei der Ermittl ng der RUhe(Versorgungs)genüsse der im Abs. 1 
genannten Perso en an die Stelle der im § 55 Abs. 1 des 

Gehaltsgesetzes 1956 in den Gehaltsstufen 5 bis 16 vorgesehenen 
neuen Ansätze dOe nachstehend angeführten Beträge: 
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(4) In der Zeit vom 1. Jänner 1984 bis zum 31. Dezember 1985 

beträgt die Dienstalterszulage für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 
und für Universität~(Hochschu1)assistenten abweichend vom § 56 

Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 

in der Zeit vom 
in der Gehaltsstufe 1. Janner 1984 bis 1. Janner 1985 bis 

zum 31. Dezember 1984 zum 31. Dezember 1985 

18 5. und 6.Jahr 
18 7. Jahr und 

später 

802,5 

2 674,5 

SChilling 

Artikel IV 

1 605 

2 674,5 

Artikel IV der 31. Geha1tsgesetz-Nove11e, BGB1. Nr. 662/1977, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 49/1983, wird wie 

folgt geändert: 

1. Im Abs. 2 wird der Ausdruck "Gehaltsstufen 7 und 12" durch 

den Ausdruck "Gehaltsstufen 8 und 13" ersetzt. 

\ 

2. Die Tabelle im Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

Gehalt 
Gehaltsstufe Schi11in 

2 13 490 
3 13 490 
4 13 490 
5 13 490 
6 14 517 
7 16 564 
8 17 591 
9 18 616 

10 19 640 
11 20 667 
12 21 691 
13 22 716 
14 23 742 
15 24 765 
16 25 215 
17 25 658 
18 1. und 2. Jahr 26 103 
18 ab 3. Jahr 26 548 

/ 

" 
1:/-- , 
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{2} In den n~ uen Gehaltsstufen 2 bis 17 tritt durch die Maßnahme 

nach Abs. 1 keinE Änderung des VorrGckungstermines in die 
nächsthöhere Gehc1tsstufe ein. In der Gehaltsstufe 18 fällt die 

Diensta1terszu1a~eum zwei Jahre vor dem Zeitpunkt an, zu dem sie 

nach der bisher ~e1tenden Regelung - bezogen auf die für die 

Vorrückung in hölere Bezüge maßgebende Gesamtdienstzeit - angefallen 
wäre. 

{3} In der ZEit vorn 1. Jänner 1984 bis zum 31. Dezember 1985 
gebührt Lehrern cer Verwendungsgruppe L 1 und 

Universitäts{Hoctschu1}assistenten anstelle des im § 55 Abs. 1 des 

Geha1ts~esetzes ]956 vorgesehenen Gehaltes ein Gehalt in nachstehend 
angeführter Höhe: 

in der Zeit vorn 
in der Geha1tsstu fe 1. Janner 1984 bis 1. Janner 1985 bis 

zum 31. Dezember 1984 zum 31. Dezember 1985 
Schilling 

2 13 450 13 609 
3 13 979 14 137 
4 14 507 14 665 
5 15 105 15 333 
6 15 881 16 328 
7 17 112 17 582 
8 18 342 18 836 
9 19 571 20 088 

10 20 802 , 21 343 
11 22 032 22 596 
12 23 261 23 849 
13 24 491 25 103 
14 25 721 26 356 
15 26 952 27 610 
16 28 181 28 863 
17 29 816 30 351 

18 1. und 2. Jahr 31 598 32 133 
18 3. Jahr und 

später 32 846 32 846 

. 'I 
',. 

,\ j \. 

.! 

\ 

. 
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1. Juli 1983 bis zum Wirksamwerden der Beförderung an Stelle ihrer 

Bezüge die Bezüge gebühren, die diesen Beamten gebührt hätten, wenn 

sie mit Wirkung vom 1. Juli 1983 befördert worden wären. Abs. 6 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

Artikel 111 

(1) Die Lehrer des Dienststandes der Verwendungsgruppe L 1 und 
die Universitäts(Hochschul)assistenten des Dienststandes werden mit 

wirkung vom 1. Jänner 1984 wie folgt eingestuft: 

besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei weitergelten der bisherigen 
Regelung des § 55 Abs. 1 des 
Gehaltsgesetzes 1956 gebührt 
hätte 

auf Grund des geanderten § 55 
Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 
1956 gebührt 

Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 1. und 2. Jahr 
18 3. und 4. Jahr 
18 mit Dienstalterszulage 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 1. und 2. Jahr 
18 3. und 4. Jahr 
18 mit Dienstalterszulage 
18 mit Dienstalterszulage 
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(5) Bei der iAnwendung der Abs. 2 bis 4 ist zu prUfen, ob sich 
unter der Annah~e, die im Abs. 2 angefUhrte Änderung der 

I 

Beförderungspra~is wäre bereits entsprechend früher in Kraft 
getreten, fUr d~n Beamten zu dem gemäß Abs. 4 fUr ihn maßgebenden 
Tag eine gUnst i ere dienst- beziehungsweise besoldungsrechtliche 
stellung ergebe hätte als jene, die ihm an diesem Tage tatsächlich 
zukommt. Beim a gefUhrten vergleich ist insbesondere auf die 
Verwendung (Fun tion) und die Leistungsfeststellung 

(Dienstbeurteil 
der Ernennung z 
Bewertungen des 

ng) des Beamten sowie auf den Tag der Wirksamkeit 
I ~ 

m Beamten Bedacht zu nehmen. Hiebei sind jene 
Arbeitsplatzes und jene Leistungsfeststellungen 

beziehungsweise Dienstbeurteilungen zug~unde zu legeri, die zum 
zeitpunkt der f'ktiv zurUckverlegten Ernennungen maß~ebend gewesen 
sind. § 137 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 329/1977, 
ist in diesem Z sammenhang nicht anzuwenden. 

(6) Werden ine Verbesserung der dienst- und 
besoldungs recht ichen stellung nach den Abs. 2 bis 5 und eine 
Ernennung auf d'e Planstelle einer anderen Dienstklasse mit 
demselben Tag w'rksam und handelt es sich bei dieser anderen 

Dienstklasse um Dienstklasse VII oder VIII der 
Verwendungsgrup oder H 1, so ist der Beamte so zu behandeln, als 
ob die angeführ e Verbesserung der dienst- und besoldungsrechtlichen 
Stellung zuerst wirksam geworden wäre. Wäre diese Ernennung im Falle 
eines frUheren nkrafttretens der im Abs. 2 angefUhrten Änderung der 
Beförderungspra is zu einem entsprechend früheren Termin erfolgt, so 

kann der zustän ige Bundesminister im Einvernehmen mit dem 

Bundeskanzler d~e dienst- und besoldungsrechtliche Stellung in der 
neuen Dienstkla~se um den zeitraum verbessern, um den dieser frühere 
Termin vor dem ~ag der tatsächlichen Wirksamkeit der Ernennung in 
diese DienstklaJse liegt. 

~ I 
I 

(7) Bei den unter Abs. 1 Z 1 angeführten Beamten kann aus Anlaß 
einer Beförderu g, die auf Grund der Abs. 2 bis 6 zum 1. Juli 1983 
möglich gewesen wäre, bestimmt werden, daß ihnen für die zeit vom 
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Einvernehmen mit dem Bundeskanzler neu festgesetzt werden. Solche 
Maßnahmen sind ausschließlich aus Anlaß der für Beamte der 
Ve~wendungsgruppen A oder H 1 im Juni und Juli 1982 eingetretenen 
Änderungen der Beförderungspraxis für Beförderungen in die 
Dienstklasse VI beziehungsweise aus Anlaß der für Beamte der 
Verwendungsgruppen A und H 1 im Dezember 1982 und Jänner 1983 
eingetretenen Änderung der Beförderungspraxis für Beförderungen in 
die Dienstklasse VII zUlässig. Das Höchstausmaß der Verbesserung in 
den Dienstklassen VI und VII darf 

1. bei Beamten an nachgeordneten Dienststellen (einschließlich 
der Polizeiärzte) zwei Jahre, 

2. bei Beamten des Höheren Dienstes an ZentralstelIen mit einer 
nicht dem früheren "Höheren Ministerialdienst" entsprechenden 
Verwendung und bei Annexämtern ein halbes Jahr in der 
Dienstklasse VI beziehungsweise ein Jahr in der 
Dienstklasse VII, 

3. bei Beamten des Höheren Auswärtigen Dienstes und des 
Auslandskulturdienstes ein halbes Jahr und 

4. bei Beamten der Ve~wendungsgruppe H 1 ein Jahr 
nicht übersteigen. 

(3) Eine Maßnahme nach Abs. 2 ist nur insoweit zulässig, als der 
Beamte nicht ohnehin durch eine Ernennung (beziehungsweise mehrere 
Ernennungen), die im Juni 1982 oder danach wirksam geworden ist 
(beziehungsweise sind), der Begünstigung der im Abs. 2 angeführten 
Änderungen der Beförderungspraxis teilhaftig geworden ist. 

( 4 ) Die Maßnahmen nach Abs. 2 werden für 
1. die im Abs. 1 Z 1 angeführten Beamten mit 1. Juli 1983, 

2. die im Abs. 1 Z 2 angeführten Beamten mit 1. Jänner 1984 und 

3. die im Abs. 1 Z'3 angeführten Beamten mit dem Ersten jenes 

Monats, in (~it) dem sie aus dem Dienststand ausscheiden, 

wirksam. 
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2~ Im § 86 Abs. 2 wird nach 1it. e eingefügt: 

Bf) Beamte er Post- und Telegraphenverwaltung 

in der 
Geha1ts-~P~T~9~~P~T~8~~~~~~~~~~~~~~~~ ____ ~~~~~P~T~1~~ 
stufe 

18 
19 

10 641 13 240 13 834 16 667 17 282 21 263 22 681 24 317 28 970 
! 10 902 13 816 14 446 • 

Artikel 11 

(1) Dieser rtike1 ist auf die nachstehend angeführten Beamten 
anzuwenden: 

1. Beamte er Jahrgänge bis 1923, die sich am 1. Juli 1983 im 
Diensts and befinden und an diesem Tage der Dienstklasse VI, 

2. 

3. 

Beamte 

Diensts 
VII ode 

Beamte 
1983 bi 

VIII der verwendungsgruppe A oder H 1 angehören, 

er Jahrgänge ab 1924, die sich am 1. Jänner 1984 im 

and befinden und an diesem Tage der Dienstklasse VI, 
VIII der Verwendungsgruppe A oder H 1 angehören, 

er Jahrgänge ab 1924, die in der Zeit vom 1. Juli 
zum 31. Dezember 1983 als Angehörige der 

Dienstk asse VI, VII oder VIII der Verwendungsgruppe A oder 
H 1 dur h Versetzung in den Ruhestand oder durch Tod aus dem 
Diensts and ausscheiden. 

(2) Für die im Abs. 1 angeführten Beamten kann zum Ausgleich von 
Härten, die sic für sie gegenüber Laufbahnen vergleichbarer, ab 
1. Juli 1982 in die Dienstklasse VI der verwendungsgruppe A oder H 1 

und ab 1. Jänne 1983 in die Dienstklasse VII der 
verwendungsgrup e A oder H 1 beförderter Beamter ergeben haben, der 
für die dienst- und besdldungsrechtliche Stel1u~g in der jeweiligen 

Dienstklasse ma gebende Tag vom zuständig~n ~undesminister,im 

I ' I I. ' 
J " •• " 11'." • 

{ ;' 
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Verwendungszulage, Verwendungsabgeltung 

§ 82 d. (1) Dem Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung, der 
dauernd auf einern Arbeitsplatz einer höherwertigen Verwendungsgruppe 
seiner Besoldungsgruppe verwendet wird und der nicht zum Beamten 
dieser Verwendungsgruppe ernannt ist, gebührt eine ruhegenußfähige 
Verwendungszulage im Ausmaß von 50 vH des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Gehalt des Beamten und dem Gehalt der gleichen 
Gehaltsstufe der hÖherwertigen Verwendungsgruppe. 

(2) Abs. 1 ist auf Beamte, die solche Tätigkeiten nicht dauernd, 
aber mindestens während eines Kalendermonates ausüben, mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß hiefür an Stelle der Verwendungszulage eine 
nicht rUhegenußfähige Verwendungsabgeltung in derselben Höhe 
gebührt •. Eine in der niedrigeren Verwendungsgruppe gebührende 
Dienstzulage ist vor Ermittlung des Differenzbetrages dem Gehalt der 
niedrigeren Verwendungsgruppe zuzuzählen. 

Uberstellung 

§ 82 e. Wird ein Beamter einer anderen Besoldungsgruppe in die 
Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung 
überstellt, so richtet sich seine besoldungsrechtlicheSteIlung nach 
seinem geltenden Vorrückungsstichtag. Soweit jedoch zeiten bei der 
Ermittlung des Vorrückungsstichtages gemäß § 12 Abs. 6 oder 7 
gekürzt worden sind, ist die besoldungsrechtliche Stellung- von dem 
um diese bisher weggefallenen Zeiträume verbesserten 
Vorrückungsstichtag herzuleiten. Die §§ 8 und 10 sind in allen 
Fällen sinngemäß anzuwenden." 
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(6) Durch Ve ordnung können weitere Verwendungen der 
Verwendungsgrupp PT 5 der Anwendung pes Abs. 5 unterstellt werden, 
wenn sie hinsich -lich ihrer Bedeutung und der mit ihrer Auscrbung 
verbundenen Vera twortung der im Abs. 5 angefcrhrten Verwendung eines 
Bautruppführers leichzuhalten sind. Diese Verordnung ist vom 
Bundesminister fOr Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler zu 
erlassen. Abs. 3 zweitet Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

(7) Ubt ein eamter der Post- und Telegraphenverwaltung eine im 
Abs. 2 oder 5 an eführte oder gemäß Verordnung nach Abs. 3 oder 6 
gleichzuhaltende Verwendung nicht dauernd, aber mindestens während 
eines Kqlendermo ates aus, so gebührt ihm hiefcrr eine nicht 
ruhegenußfähige ienstabgeltung im Ausmaß der Dienstzulage, die sich 
gemäß den entspr chenden Bestimmungen des Abs. 2 beziehungsweise 
Abs. 5 ergibt. H t der Beamte außerdem Anspruch auf eine 

) 

Dienstzulage der eIben Verwendungsgruppe, io gebührt die 
Dienstabgeltung ur in dem diese Dienstzulage crbersteigenden Ausmaß. 
Abs. 4 ist sinng mäß anzuwenden. Hat der Beamte Anspruch auf Gehalt 
und Dienstzulage einer niedrigeren Verwendungsgruppe und übersteigt 
die Summe dieser Bezcrge das Gehalt jener Verwendungsgruppe, die für 
die Bemessung de Dienstabgeltung maßgebend ist, so verringert- sich 
die Dienstabgelt' ng um diesen Unterschiedsbetrag. 

(8) Auf Beam e, die ständig mit der vorcrbergehenden 
vertretungsweise Wahrnehmung wechselnder Arbeitsplätze betraut 
sind, sind Abs. und gegebenenfalls § 82 d Abs. 2 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß ie verschiedenen vertretungstitigkeiten wie eine 
durchgehende Ver retungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der 
Dienstabgeltung nd einer allfälligen verwendungsabgeltung nach 
§ 82 d Abs. 2 is je nach ausgeUbter Tätigkeit anteilsmäß1g zu 
ermitteln. Arbei sfreie Tage sind hiebei der unmittelbar zuvor 

ausgeübten Tätig eit zuzurechnen. 

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht .auf Zeiten anzuwenden, in denen 

, die vom Beamten 
Verwendungsgrupp 

usgeübte Verwendung einer niedrigeren 
zugeordnet ist als jener, {der der Beamte angehört. 

, . 
t 

." \ 

. , : :~,.' 1_ 'I ' 

, ", , 

I ~ :' 

\ ,( 

I. 

. , 

• ! 

I 
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(3) Durch Verordnung sind den Dienstzulagengruppen weitere 
Funktionen zuzuordnen, die den im Abs. 2 angeführten Richtfunktionen 
hinsichtlich ihrer Bedeutung und der mit ihrer Ausübung verbundenen 
Verantwortung gleichzuhalten sind. Bei der Zuordnung der Funktionen 
sind insbesondere Art und sChwierigkeit der Tätigkeit, der Umfang" 
des Aufgabenbereiches, die dem Arbeitsplatzinhaber in seinem 
Aufgabenbereich eingeräumte selbständigkeit, die 
verfügungsberechtigung, die Eigenverantwortlichkeit der Tätigkeit 
und die organisatorische Stellung des Arbeitsplatzes zu 
berücksichtigen. Diese Verordnung ist vom Bundesminister für Verkehr 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler zu erlassen. 

(4) Durch die für die Verwendungsgruppe PT 1 vorgesehene 
Dienstzulage gelten alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher 
und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. Jeweils die Hälfte dieser 
Dienstzulage gilt als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 

(5) Dem Beamten der Post- und TelegraphenverwaltQng, der dauernd 
mit der Ausübung einer der nachstehend angeführten Verwendungen 
betraut ist, gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Sie beträgt: 

in der Verwen- in der Dienstzu- für die Verwaltung 
dungsgruQI>e lagengruppe als (im) Schilling 

PT 5 A Bautruppführer 600 
Dienst des Facharbeiters 
als Vorarbeiter, der im 
einschlägigen Lehrberuf 

PT 7 A verwendet wird und mit der 
Uberwachung der Tätigkeit 
anderer Arbeiter beauftragt 
ist 300 

A Omnibuslenkerdienst 1 460 
PT 8 Landzustelldienst, 

B Codierer bei automati-
schen Verteilanlagen 300 

Die für den Omnibuslenkerdienst vorgesehene Dienstzulage gebührt dem 
Beamten der Verwendungsgruppe PT 8 auch dann, wenn er infolge eines 

im Omnibuslenkerdienst erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in 
diesem Dienst verwendet werden kann. 
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der 
Dienst- Post­
ZUlagen-I dienst 
gruppe 

1 i 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

1 

Lelter eines 
Postamtes 
I. Klasse 
erster Stufe 

Leiter eines 
Postamtes 
I. Klasse 
zweiter Stufe 

I 

Leiter eines 
Postamtes 
I. Klasse 
dritter Stufe 
Leiter eines 
Postamtes 
II. Klasse 
erster Stufe 
Leiter eines 
Postamtes 
11. Klasse 
zweiter Stufe 
Leiter eine.s 
Postamtes 
11. Klasse 
dritter Stufe 
Leiter eines 

I Postamtes 
II. Klasse 
vierter Stufe 
Leiter eines 
Postamtes 
IIL Klasse 

im 
Postauto­
dienst 

Lelter der Post­
autobetriebslei­
tung Wien 

Leiter einet son­
stigen Postautobe­
triebsleitung 

Stellvertreter des 
Leiters einer Post­
autobetriebsleitung 

Leiter der Post- . 
autohauptwerk­
stätte 

Leiter einer Ver­
waltungsabteilung 
in einer Postauto­
betriebsleitung 

Leiter einer Post­
garage I 

Leiter einer Post;" 
garage 11 

Leiter einer Post­
garage 111 

Leiter einer Post­
garage IV 

Fernmelde­
dienst 

Lelter des Fern-. 
meldebetriebsam­
tes Wien, Graz 
oder Linz 
L.ei ter eines 
sonstigen Fern­
meldebetriebs­
amtes 
Stellvertreter 
des Leiters ein­
es Fernmeldebe­
triebsamtes 
Leiter der tech­
nischen Stelle 
in einem Fern­
meldebetriebs­
amt 
Leiter eines Be­
triebsbezirkes 
mit mehr als 
15 000 Teilneh­
mern oder eines 
Betriebsbezirkes 
B in einem Fern­
meldebetriebsamt 
Leiter der 
Stromversorgungs­
aufsicht 

Leiter einer Te­
legraphenzeugab­
teilung 

Leiter einer An­
meldestelle 

Heimaufsicht in 
einem tiehrlings­
heim 
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Dienstzulage, Dienstabgeltung 

§ 82 c. (1) Dem Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung, der 

dauernd mit der Ausübung einer im Abs. 2 oder in einer Verordnung 
gemäß Abs. 3 angeführten Funktion betraut ist, gebührt eine 

ruhegenußfähige Dienstzulage. Sie beträgt: 

auf Arbeits- in den Geha1ts- ab der 
plätzen der in der Dienst- stufen Gehal'ts-
Verwendungs- zulagengruppe 1" bis 10 11 bis 14 stufe 15 
gruQp_e Schilling 

1 8 000 10 000 18 000 
PT 1 2 6 000 8 000 16 000 

3 5 500 7 500 10 000 
1 5 000 7 000 8 500 

PT 2 2 2 000 4 500 6 000 
3 1 000 2 000 4 000 
1 1 000 2 000 3 000 

PT 3 2 700 1 400 2 100 
3 500 800 1 100 

PT 4 1 350 650 950 
PT 5 1 200 300 400 

(2) Den Dienstzulagengruppen werden folgende Richtfunktionen 

zugewiesen: 
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(2) Den im § 184 b Abs. 4 BDG 1979 angeführten Beamten gebührt 
während der Zei ihrer innerbetriebiichen Ausbildung zu dem gemäß 
Abs. 1 in Betra ht kommenden Gehalt eine rUhegenußfähige 
Ergänzungszulag von 1 938 S. Diese Ergänzungszulage erhöht sich 
nach zweijährig r Verwendung auf 2 115 S. 

(3) Das Geh lt des Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung 
beginnt, soweit im folgenden nicht' anderes bestimmt wird, mit der 
Gehaltsstufe 1. Wenn es jedoch besondere dienstliche Rücksichten 
geboten erschei en lassen, kann dem Beamten der Post~ und 
Telegraphenverw ltung bei der Anstellung durch Verfügung des 
Bundespräsidenten unmittelbar eine höhere Gehaltsstufe zuerkannt 
werden; hiebei ist nach Maßgabe der Bestimmungen über den 
Vorrückungsstichtag auf die bisherige Berufslaufb.hn und die 
künftige Verwen ung des Beamten Bedacht zu nehmen. 

Außerordentliche Vorrückung und Dienstalterszulage 

§ 82 b. (1) Dem Beamten, der fünf Jahre in der höchsten 
Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine außerordentliche vorrückung 
in der Höhe des letzten Vorrückungsbetrages seiner 
verwendungsgru pe. Diese außerordentliche Vorrückung gilt als 
Vorrückung im Sinne des § 5 Abs. 2 des p~nsionsgesetzes 1965. 

(2) Dem Be mten, der fünf Jahre Anspruch auf die 
außerordentlic e Vorrückung gehabt hat, gebührt eine rUhegenußfähige 
Dienstalterszulage im Ausmaß des Eineinhalbfachen der 
außerordentlic en Vorrückung • 

. (3) Die §§ 8 und 10 sind sinngemäß anzuwenden. 

. ' 
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21. Dem § 60 Abs. 3 wird angefligt: 

" I 

Der erste Satz ist auf Lehrer der Verwendungsgruppe L 2b 1, die 

das Ernennungserfordernis flir diese Verwendungsgruppe ausschließlich 

nach Z 26.2 ]it~ b oder Z 26.8 der Anlage 1 zum BDG 1979 erflillen, 

sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Dienstzulage 87 Sund 

die flir die Verwendung an Polytechnischen Lehrgängen vorgesehene 

Erhöhung der Dienstzulage 73 S beträgt; Abs. 1 ist auf diese Lehrer 
nicht anzuwenden." 

22. Nach § 82 wird eingefligt: 

"ABSCHNITT IX 

Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung 

Geha]t 

§ 82 a. (]) Das Gehalt des Beamten der Post- und 

Telegraphenverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe 

durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt: 

in der in der Verwendungsgruppe 

und in ihr 

Geha1ts- PT 9 I PT 8 I PT 7 I PT 6 I PT 5 PT 4 I PT 3 PT 2 PT 1 
stufe Schilling 

1 8 307 8 753 8 868 9 221 9 221 10 778 10 778 10 778 13 271 
2 8 403 8 882 9 030 9 368 9 368 11 042 11 042 11 042 13 2/1 
3 8 504 9 028 9 208 9 553 9 844 11 350 11 350 11 350 13 271 
4 8 610 9 190 9 403 9 774 10 001 11 702 11 709 11 709 14 010 
5 8 722 9 370 9 614 10 031 10 207 12 099 12 125 12 440 14 793 
6 8 839 9 567 9 842 10 325 10 462 12 540 12 598 12 921 15 621 
7 8 961 9 780 10 085 10 656. 10 766 13 026 13 129 13 475 16 493 
8 9 088 10 Oll 10 346 11 023 11 119 13 556 13 716 14 102 17 409 
9 9 221 10 259 10 623 11 427 11 520 14 131 14 361 14 802 18 370' 

10 9 358 10 524 10. 916 11 867 11 970 14 751 1~ 063 15 575 19 375 
11 9 501 10 806 11 225 12 344 12 470 15 415 15 822 16 421 20 425 
12 9 649 11 105 11 551 12 857 13 018 16 123 16 639 17 340 21 518 
13 9 802 11 421 11 893 13 407 13 614 16 876 17 513 18 332 22 657 
14 9 961 11 754 12 252 13 993 14 260 17 673 18 443 19 398 23 840 
15 10 124 12 104 12 627 14 616 14 955 18 515 19 431 20 536 25 067 
16 10 293 12 471 13 019 15 275 15 698 19 402 20 476 21 748 26 338 
17 10 467 12 855 13 427 15 971 16 490 20 333 21 579 23 033 27 654 
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cc) iml Falle des Abs. 12 Z 
Ve~wendungsgruppe L 2a 

I 

4 Jit. c zum Lehrer der 

2 ernannt worden wäre;" 

20. Nach §I 59 wird eingefügt: 

n§ 59a. (1) Für die Zeit, während der ein Abteilungsleiter an 

einem Pädagogischen Institut zusätzlich mit der Leitung des 
Pädagogischen Institutes betraut ist, gebührt ihm eine Dienstzulage 

im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen der Dienstzulage, die 
ihm gemäß § 57 Abs. 9 gebührt, und jener Dienstzulage, die ihm gemäß 
§ 57 Abs. 2 g bühren würde, wenn diese Bestimmung auf Leiter eines 

Pädagogischen Institutes anwendbar wäre. Bei der Ermittlung des 

Betrages, der 
Bemessungskri 

Maßgabe anzuw 
der Lehrer de 

Institutes ri 

§ 57 Abs. 2 ergibt, sind die 

des § 57 Abs. 9 erster bis dritter Satz mit der 
daß sich die Dienstzulagengruppe nach der Zahl 

Betre'uungsbereich.es des gesamten Pädagogischen 

(2) Die D enstzu1age nach Abs. ] ist rUhegeriußfähig 

1. im Ausmaß eines Drittels, wenn die Funktion des Leiters 

ei es Pädagogischen Institutes durch ein Jahr ausgeubt 

wu de, 

2. imlAusmaß von zwei Dritteln, wenn sie durch zwei Jahre 

au geübt wurde, 
1 

3. im vollen Ausmaß, wenn sie durch mindesten, drei Jahre 

au geübt wurde. 

(3) Von d r Dienstzulage nach Abs. 1 sowie von dem dieser 

Dienstzulage ntsprechenden ~eil der Sonder zahlung ist der 
1 

Pensionsbeitr g zu entrichten." 
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betreffende Verwendungsgruppe vorgesehenen Dienstzulage, wobei die 

im § 58 Abs. 6 zweiter beziehungsweise dritter Satz vorgesehene 

Erhöhung nur bei einer Verwendung an Polytechni~chen Lehrgängen und 

an hauswirtschaftlichen Berufsschulen in Betracht kommt; § 58 Abs. 7 
9iJt sinngemäß." 

17. Im § 59 Abs. 11 werden nach dem Wort "Erzieher" die Worte 

"oder Sonderkindergärtnerinnen" eingefügt. 

18. § 59 Abs. 12 Z5 erhält folgende Fassung: 

U5. Lehrern der Verwendungsgruppen 
a) L 3 und 
b) L 2b J, 

die an allgemeinbildenden Pflichtschulen ganzjährig mit der 

ErteiJ~ng übungsschulmäßigen Unterrichts als Lehrer für 
Werkerziehung (für SchUlerder Bildungsanstalt für 
Arbeitslehrerinnen oder für Studierende der Pädagogischen 
Akademien) betraut sind." 

19. An die Stelle des § 59 Abs. 13 Z 1 Jit. d und e treten 
folgende Bestimmungen: 

"d) in den Fällen des Abs. 12 Z 4 und 5 deri Unterschiedsbetrag 

zwischen de~ Gehalt (einschließlich einer allfälligen 

Di~nstaJterszulage) des Lehrers und dem Gehalt 

(einSChließlich einer allfälligen Dienstalterszulage), das 

dem Lehrer gebÜhren würde, wenn er 

aa.) im Falle des Abs. 12 Z 4 1 it. a lind des Abs. 12 Z 5 
lit. a zum Lehrer der Verwendungsgruppe L 2b ] ernannt 
worden wäre, 

bb) im Falle des Abs. 12 Z 4 lit. b und des Abs. l2 Z 5 
lit. b zum Lehrer der Verwendungsgruppe L 2a 1 ernannt 
worden wäre, 
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]3. Im § 53 Abs. 5 Z 3 wird der Ausdruck "Arbeitslehrerinnen" 

durch den Ausd uck "Lehrer für Werkerziehung" ersetzt. 
I 

I 

J4. Dem § 158 Abs. 5 wird angefügt: 
I 

"Lehrern, Idie auf den in Z 3 und 4 angeführten Arbeitsplätzen 

verwendet wer~en und die auch die dort angeführte Befähigung 

aufweisen, ge~ührt eine Dienstzulage auch dann, wenn sie der 
Verwendungsgr ppe L 2b ] angehören." 

]5. § 58 bs. 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Die m Abs. 5 angeführte Dienstzulage beträgt 

in der Ver­
Wendungs­
gruppe 

L3 
L 2b 1 

] 
in den 
bis 5 

589 
]47 

Gehaltsstufen ab der Gehalts-, 6 bis ) 1 stufe 12 
Schilling, 

827 1178 . 
207 295 

In der ungsguppe L 3 erhöht sieh diese Dienstzulage bei den 

im Abs. 5 Z 1 genannten Fremdsprachlehrern an Polytechnischen 

Lehrgängen u d bei den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern für 

werkerziehun~ an Polytechnischen Lehrgängen und an 
hauswirtscha tlichen Berufsschulen um 29B S. In der 

Verwendungsg uppe L 2b I erhöht sich ,die im ersten Satz angeführte 

DienstZUlage~bei den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern für 
Werkerziehun an Polytechnischen Lehrgängen und an 

hauswirtscha tlichen Berufsschulen um 73 S." 
I 

]6. § 59 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Leh ern der Verwendungsgruppen L 3 und L 2b 1, die die im 

§ 58 Abs. 5 3 und 4 angeführte Befähigung aufweisen und auf einem 
, \ 

der in diese Bestimmungen angeführten Arbeitsplätze verwendet 

werden, ohne auf eine entsprechende Planstelle ernahnt zu sein, 

ferner Kinde gärtnerinnen mit der,Befähigung für Sonderkindergärt~n, 

die an solch n verwendet werden, sowie Kindergärtnerinnen, die an 

Ubungskinder ärten verwendet werden, gebahrt für, die Daue,r dieser 

Verwendung e ne Dienstzulage im Ausmaß der im § 58 Abs. 6 für die 
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8. § 55 Abs. 2 erster Satz erhält folgende Fassung: 

"Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nichts 

anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der 

Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2." 

9. Im § 57 Abs. 1 wird nach dem Wort "Unterrichtsanstalten" der 

Ausdruck "(mit Ausnahme der Pädagogischen Institute)" eingefügt. 

10. Im § 57 Abs. 2 lit. b'werden ersetzt: 

J. die Gehaltsstufenbezeichnung "J bis 8" durch die 

Gehaltsstufenbezeichnung "2 bis 9", 

2. die Gehaltsstufenbezeichnung "9 bis J2" durch die 
Gehaltsstufenbezeichnung "10 bis 13", 

3. die Geha]tsstufenbe~eichnung "J3" durch die 

Gehaltsstufenbezeichnung "J4". 

JJ. Dem § 57 wird angefUgt: 

"(9) Den AbteiJungsJeitern an Pädagogischen Instituten gebührt 

eine Dienstzulage, die durch die Verwendungsgruppe, die 

Dienstzulagengruppe und die Gehaltsstufe bestimmt wird. Die 

Dienstzulagengruppe richtet sich nach der Zahl der Lehrer des 

Betreuungsbereiches der betreffenden Abteilung. Die Einreihung der 

Abteilungen in die DienstZUlagengruppen ist vom zuständigen 

Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch 

Verordnung festzusetzen. Die Abs. 2, 6 und 7 sind auf 

Abteilungsleiter an Pädagogischen Instituten sinngemäß mit der 

Maßgabe anzuwenden, daß die Dienstzulage im Ausmaß von zwei Dritteln 

des gemäß Abs. 2 in Betracht kommenden Betragsansatzes gebührt." 

12. Im § 58 Abs. 1 Z 10 entfallen die Worte "sowie an 

Pädagogischen Instituten und Berufspädagogischen Instituten". 
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auf Auszahlung eines Fahrtkostenzuschusses hat, gemeinsam mit dem 

Betrag zu erset~en, der für den auf die Gel.tendmachung dieser Kosten 

folgenden übern~chsten Monat gebührt." 

7. In der Tc beile im § 55 Abs. ] werden in der für die 

Verwendungsgr UPJ; e L 1 vorgesehenen Spalte ersetzt 

in der G~ha1tsstufe der Betrag durch den Betrag 

1 13 292 -
2 13 820 13 820 
"l 14 349 14 349 ..., 
4 .14 876 14 876 

5 15 435 15 638 

6 16 642 16 923 

7 17 848 18 209 

8 19 054 19 495 

9 20 262 20 778 

~O 21 468 22 063 

H 
22 673 23 348 
23 880 24 633 
25 086 25 918 

H 
26 294 27 203 
27 498 28 488 
29 282 29 773 

t~ 
31 063 31 063 
32 846 32 846 

I 

_. 
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4. Im § 12a Abs. 2 Z I wird die Wortgruppe "und H 2 bis H4" 

durch die Wortgruppe ", H 2 bis H 4 und PT J bis PT 9" ersetzt. 

5. § l2a Abs. 9 letzter Satz erhält folgende Fassung: 

"Für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare 

Zulag.en - ausgenommen die Verwendungszulage und die Dienstzulage 
nach § 82 c - sind bei der Ermittlung der Ergänzungszulage dem 
Gehalt zuzurechnen." 

6. § 20 b Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Kein Bestandteil der monatlichen Fahrtauslagen sind die 

Kosten für einen Ermäßigungsausweis eines öffentlichen 

Beförderungsmittels. Diese Kosten sind, sofern der Beamte Anspruch 
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esgesetz vom XXXXXXXXXXXXX, mit dem das 

setz 1956 (41. Geha1tsgeetz-Nove11e) und das 

Ne en ebührenzu1a enqesetz eändert werden 

Der Nationa rat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gehalts esetz 1956, BGB1. Nr. 54, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BG 1. Nr. 49/1983, wird wie folgt geändert: 

- .. 

1. Am Ende es § 2 wird der Punkt durch einen Beistrich ersetzt. 

Dem § 2 wird an1efÜgt: 

"S. Beamte ier Post- und Telegraphenverwaltung." 

2. § 12 AbSj 2 Z 2 erhält folgende Fassung: 

"2. die zei~ der Ableistung des Präsenzdienstes nach dem 

Wehrges4tz 1978 und des Zivildienstes nach dem 
I 

Zivildi nstgesetz sowje die Zeit der Tätigkeit als Fachkraft 

der Ent ick1ungshilfe im Sinne des 

Entwick ungshe1fergesetzes, BGB1. Nr •••• /1983;" 

3. Im § 12 bs. 2 Z 6 erster Satz wird nach "H 2" die Wortgruppe 

", PT 1 bis PT "eingefügt. 
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